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Einige Zweifelsfragen aus der Notverordnung.
Von Herbert Lie

Verspätete Krankmeldung.

Nach § 21« Abs. 3 RVO. (VO. vom 26. Juli

1930) ruht der Anspruch auf Krankengeld,
»lange die Arbeitsunfähigkeit der Kasse nicht

: a Idet wird; dies gilt nicht, wenn die Mel-

ung innerhalb einer Woche nach Beginn der

\rbeitsunfähigkeit erfolgt Zu dieser Vorschritt

t in Lehmann, Aenderungen der Kranken-

i Sicherung, Anm. 2 zu §216 RVO., ausgeführt,
ß eine Krankmeld Jng, die nicht mit den»

ichweis der Arbeitsunfähigkeit verbunden ist,

eine ernstgemeinte Krankmeldung nicht an-

hen werden kann. Es hat den Anschein, als

diese Auslegung zu weit geht und für die

i offenen Versicherten zu unangebrachten
rten führt. Zweifellos ist die neueingeführte

.'"hensvorschrift vom Standpunkt des Kassen-

Taktikers aus zu begrüßen. Vielen Fällen miß-

brauchlicher Ausnutzung der Kassenleistungen
ist «ladurch der Boden entzogen. Bei der Hand-

dnmg der Vorschrift soll man aber doch Er-

igungen Raum geben, die der noch immer

ihandenen Unbeholfenheit vieler Mitglieder
bezug aut die Formalitäten der Krankmeldung

fchnung tragen. Lehmann führt in seiner

hrift aus, daß diese Vorschrift hauptsächlich
»r Versicherte in Betracht kommt, die den Er-

lungSOli verlassen und sich häufln- erst nach

laumer Zeit mir der Bescheinigung eines aus-

rtigen Ar/trs melden. Nun stelle man sich

_:<-nden Fall vor: Eine Hausgehilfin fährt nach

sung des Beschäftigungsverhaltnisses in ihre

• nnat. Es handelt sich um ein entlegen-

>rf. Anspruch nae i § 214 RVO. besteht. Da-

m erkrankt sie un 1 muß das Bett hüten. Am

ichsten Tage erbittet sie schriftlich von der

sse einen Krankenschein. Sie weist darauf

n, daß sie arbei SUnfähig krank ist. D

hreiben geht infolge schlechter Postverbin-

ng des NX'ohnortt ist nach zwei Tagen bei

r Kasse ein. Durch Arbeitshäufung kann die

se den Schein erst am darauffolgenden Tage
r Absendung bringen. Nach zwei weiteren

.halt das Mitglieed dann den Schein. An

sem Tage kann es nicht mehr zum Ar/t in

Stadt fahren. Das Postauto ist bereits weg.

nächsten Tage begibt sich die Patientin zum

It und läßt den Schein ausfüllen. Nach

ske, Berlin-Tempeihof.

zwei weiteren ragen hat die Kasse endlich die

Bescheinigung über dii* rückwirkend datierte»

Arbeitsunfähigkeit in Händen. Seit dem Er¬

krankungstage sind somit in diesem Fall zehn

Tage bis zu der mit dem Nachweis deer Arbeits¬

unfähigkeit verknüpften Meldung vergangen.

Hierbei die Ruhensvorschrift anzuwenden,, wäre

mehr als eine Unbilligkeit. Die Vorschrift eng

und das Interesse des Mitgliedes weitherzig aut¬

fassen, muß auch hier Richtschnur sein. Als

Meldung der Arbeitsunfähigkeit kann man sein

gut, ohne dein Wortlaut des Gesetzes Zwang

anzutun, auch solche Meldungen ansehen, denen

aus bes<onederen Grünelen der Nachweb der

Arbeitsunfähigkeit nicht sofort beilag. Sobald

die K n der Arbeitsunfähigkeit Kenntnis

rhält, selbst wenn diese nicht ärztlich bestätigt
ist, kann sie sofort alle Maßnahmen, die ihr zur

Prüfung des Falles notwendig scheinen, zur An¬

wendung biingen. Die Absicht des Gesetzes,

unkontrollierbare nachträgliche Krankmeldungen!
auszuschalten, ist auch gewahrt, weenn nicht un-

dingt sofort dei Nachweis der Arbeitsunfall

keil mit der Meldung verbunden ist.

Sind die Vereinbarungen zur Durchführung

der $§ 21Q ff. RVO. überholt?

Das Abkommen über «len Austausch frei¬

williger Mitglieder ist durcii die Einfügung dees

$ 313b RVO. hinfällig geworden. Die Frage
taucht auf, ob nicht durch die» Aenderung des

8 :22 RVO. auch das Abkommen über dii*

Durchführung der §§ 2.9«. RVO. gegensl ine

!<»s geworden ist. i:s gelten nicht mehr di

Achtel des Grundlohns als Ersitz drr K

r die Krankenpfle sondern i I dafür i

Betrag von 1,25 RM. täglich zu iah Di

Begründung ist zu entnehmen, daß die f n -

mung von den Krankenkassenverbänden _

Vereinfachung des Verfahrens bei Erstatte

von Kosten gewünscht wurd Lehmann rt

In seiner Schrift dazu aus. dafi die Paus

rung durch einen I n Satz an Str ler 1

Itenden drei Achtel des Grün

Vi reinbarung der K i le /ur

Durchführung drr §§ 219 tt. RV< I ei tspri«
dem Unterschied, daß in <r \ rt-

barung ein Satz von 1,— RM. U esetzt w
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i ( Für die Krankenpflege an M

gilt (Hahn-Kühne Anm. 3a zu $ 222

Vi >.), dürft« Abi mg nichi schwie er

bi den Mitgl sein.

Welche KaSSC hat bei Ueberweisunu n_i( h

219 fi. RVO. die Krankenst heingebühr und

n Heilmittelkostenanfeil zu l>e<m«*prtic hen?

Ueberweisungeen nach £§ -IM ff. RVO.

bt sich die Fr welcher der Kassen, der

wcie aushelfenden, die ¥ ken-

gehü r und rlrr Heilmittelkosteenanteil zu¬

hat. Beide Abgaben haben dvn Ch

ikter von Sonde u Daraus kann

Il uck ents daß ] ais

. m Sonderl tliech verpflich-
K isse zu en und die aushelfende K

Pflicht hat, d en Gebühren an

erseichende Kasse abzuführen oder in drr

sl ittungsfordei /u vrrirthr.cn. Gi

e derartige Auffassui g leoch beacht-

. Gründe geltet ra machen. Zunächst ist

iui hinzu* n, dafi drr Anspruch aut

tnkenpfle n (iebühreen beschwe

Weenn auch cht unbedingt davon ab-

,
so i h das praktische 1

n de\ Umfang • • Krankenpfleege um dieese

bühren grundsätzlich ve jert ist. Dieese

rch N hrero ums gewissem n ein-

inkte K ';i<- aushelfen
• gewähren. Daraus folgt, dafi die Ge-

der aushell en Kasse zufliefien, weil

>t dam. der vi ngerte Uim der

k< pflege ergibt t wi Moment

pricht für di Aufl issui g. I) • !fen

tritt her den V l<en ir

Pt en der h vi

Kasse. Aus ;' tsübergang folgt

Iswe aushelfi ¥

•
•

i setzte Oi * ¥ zu-

eben. ibt sich, dafi eu h dii ( i«e-

K kens und Heilmittel usw.

drr aus K verbleiben. H:

htlich de s 1 li ilmitl tenanteils 1

llerdini elteen, \ Y a-

ng nach dem §222 kV< i.

V • *. Werdeen i i

V \ufwen-

K ki I

sine V • us* ar

K • i om \

Anteile I I

\ ki 'II 5.

ie berechnen sich die Hausgeldzuschläge tiir

krankem ers'u herte Arbeitslos!

Uml

Vi • i

bi i \ i* h

Arbi h •

B i :

L :r R t-

zu entnehn

Aufgaben di i Ki I in •

Arbeitslosenversicherung), wird aucli das Haus¬

tür Arbeits! entsprechend der V-

Schrift des $ 120 AVAVG nach der Arb.

enunterstfitzung beme n. Zahlung vi

Hausgeld nach $ 186 kVO. in Höhe dees halben

Krai hieße also tiir Arbeitslose X

in Höhe deer halben Arbeitslosenunte

ützung. Nach der altrn Fassung dees $ 1^4

RVO. konnte die- Satzung das Hausgeld bis zum

lr s jrsetzlichen Krankengeldes erhöhe

Die Anwendung d Vorschrift aut die Ar¬

en beedi ii die Erhöhung in

beenden 1 n der Arbeitslosenversicl

rung bis zu ihrer vollen Höhe auswirkte. Jetzt

bt aber >. 1^4 RV(). in seiner neu

i tssung vor, elaß die Satzung das Hausgeld
Vi: s te mil mehr als einem Angehörig

Zuschläge i »hen kann. Der Zuschl

für\t vom Hundert des (iiundlohns für

en weiteren A f?en, drr Gesamtbetrag
von Hausgeld und Zuschlag das satzungsmäß
K geld nicht übersteigen. Hausgeld und

Zuschlag bilden zt nicht mehr erhöht

Hausgeld. Drr Zuschlag hat eineen besonderen

kteer. Er steht als Barleistung neben

em Hausgeld (vgL Lehmann, Aenderungen,
Anm. 2 zu § 191 RVO. unel Anm. 1 zu § 1U4

RV< >.). Daraus folgt, daß für die Bemeessung <\<-i

Zuschläge der $ 120 AVAVG. unberücksichtigt
bleiben muß. Drr $ 120 AVAVG. ist eine

x dr_ brstimmung, die ihrer Natur nach eng

ufzufassen ist. Nur Krankengeld und ent-

s; h«end samt • anderen Barleistungen, di

cli nach <!er RV( >. naech dem Krankengeld
bi n ilso H lusgeld, Taschengeld, Wochen-

und Still Schwangen M unterlieegen
Sonden chrift. Di Zuschlaj zum

Hausgeld Barleistung mit beeson-

Bereechnungsgrundlage wird davon nicht

ifit Er ist also nicht nach drr Arbeits'

Unterstützung, soi n in Hundertteilen

Grundlohns zu bi n. Es ergibt sich di

Zustand, dafi zwei Berechnungs-

Lfrundlagi vorhanden sind. Das Hausgeld be~

.1 sich nach der Arbeitslosenunterstützu

Die H IdzuschL bemessen sich i

i drin Grundlohn.

Wie schon erwii i <\<-r Gesamtbel

von Hausgeld und Zuschläge »atzungs-

m Kranke nicht Oberste n. I

kr 11 te Arbeitsl gibt i s

• s K eld aber i Nui

Id, i

>f 120 AVA V( i. ! Aus

> 194 kV< K ist d i

Hü I Id und Zuschl

en' ehmen. A 1

120 \V \V< i.l II iuss] eld

Zuscl I we I)

I2( AVAVi i

V teil

en N e, wenn i



und arbeitsunfähig wird, laßt sich schlecht auf

Hausgeld I -hen. Krankenhnuspfiege und

alt, die doch die Voraussetzung für

pruech auf Hausgeld bilden, sind von

Spekul urägungen des Arbeitslosen, wie

in i if Ki kengi ld oder Arbeitslose-

vr; muteet vn urdeen, frei. Ein

Arbeitsloser mit zahlreichen zuscMaL'sberech-

ten Angehörigen knnn so unter Umstanden

li usgeld mit Zus< n höhereen Ge-

s imtbetr erhalteen, als die Arbeits!« nunter-

stut/ui isrn/icht.

Damit dem $ 120 AVAVG. nnd der ihm zu-

n Absicht auch vollkommen

geti n wird, ist das Krankengeld
i Arbeitslosenunter¬

stützung nach § 109 AVAVG. nur für die sec

Wochentage, nicht aber für den Sonntag 71

zahlen. Wenn auch das Hausgeld nach Me.

der Höhe der Arbeitslosenunterstützui

zu bemessen ist, so kommt doch eine Zahlun.

ir für die Wochentage nicht in Präge. Die

strenge Anpassung an die Arbeitslosenunter

Stützung ist für das Hausgeld, wie schon

rhergehenden Absatz im anderen Zusammei

hange betont, nicht vonnöten. Vielmehr ist da

Hausgeld derart zu verrechnen, dafi die wöchent

lict Arbeitslosenunterstützung durch sieb»

geteilt wird unel die Hälfte des sich ergebende.

Betrages als Hausgeld gilt. Daß die Zuschlä

zum Hausgeld ebenfalls für sieben Tage zu

zahlen sind, ist danach selbstverständlich.

Die „Angehörigen" nach der Notverordnung.
V /n Stadtrat H. von Fra

Fi
umgrenzte Begriffe sind für em so um¬

strittenes Gebiet wie die Sozialversicherung
dringend wünschenswert Wo es daran mangelt,

hiefien die Zweifel und Streitigkeiten wie Pilze

ch deem Reegen h«ervor. Die kVO. und die da¬

zu rfolgteen Ergänzungen versuchen zwar,

diesen Mißstand zu bannen, deer Deutsche

Spi ichverein hat dabei treulich Beistand ge¬

leistet, aber bei drr Vielseitigkeit dees Gebiet«

ist es kein Wunder, wenn das Werk nicht zu

vollständiger Zufriedenheit hat geling«en wollen.

Auch Qber dir Abgrenzung des Hegriffes deer

A hörige n im Krankenversicherung s-

bereich besteht nicht einwandere Klarheit.

Immerhin mul in anerkennen, daß bis in di-

iti /e\t hinein drr Versuch unternommen

ist, dn- Uiniii 1 hnung voi \Vis( hwoinmenheit

zu schützen.

/irrst bi nen wir der Erwähnung der

JF imi 1 ie n a n g e h 8 r igi n ohne nähei

I iterung in $ 176 Nr. 2 RVO., wo davon d

de ist. d ifi sir fr ei will i g unter gewissen
\ »raussetzungen dei Versit herun. beitreten
l nnen, wenn sie ohi tlichees Arbeitsver-

1 ohne Entgelt im Betriebe des (ihm
idten verschv ( Arbeitgebers

1. Ps reechn«en da/u nicht nur Eltern,
Kindi • Eni sondei uch Verschwägerte
(nicht aber Verlobte, Pflegeeltern und Pflege
kinder), die durch Abstammung, Verwandt¬

schaft, V : chwägerung usw. heergestellten
pei liehen I< hungen. Ein Unter-

ed treffs dei häuslichen Gemeinschaft
drr Unterhalts) ihrung >dn der Unterhalts-*

ht ist hiei nicht gemacht Deshalb darf

Ki I • n in ihr» S itzui

ifnehmen. Füi Ehegatten bleibt es t>

§ IV' RVO., wonach die Beschäftigung di

eini 1 de Versie h e -

r un ch t bi n det; Ausnahm«

in drr Unfallversicherung durch Mit-

ehmerschaft, allgemein bei Tätigkeit 1

n k e n b e r g in Bl aunschweig.

Dritt«* (z. R. bei Frauen von Hausmeistern,

Schulpedelle usw.) durch ein mittelbare^

Arbeitsverhältnis begründet sein (vgl. Nr. 6,

23b und c der Anleitung des kVA. über dei

Kreis der versicherungspflichtigen Personen)
Auf die schwierig hervorzuhebenden Gesicht >

punkte- und Merkmale eines Versicherung^

Pflichtigen Dienstverhältnisses zwischen A

hörigen soll hier nicht näher eingeganr
werden.

In $ 184 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 RVO. ist bi

den Voraussetzungen der Einweisung ins K r a n-

k e n h a u s von der Familie des Erkrankt

und von dem Haushalt die Rede, wobei dl

verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeit im-

Gemeinschaft mit Recht großer Wert beiu

messen ist. Eine Trennung voneinander 5

deshalb nicht ohne4 weiteres angeordnet, son¬

dern nur mit Zustimmung des erwachsen*

über sechzehn Jahre alten Kranken oder

besonders aufgeführten triftigen (irunden vi

langt werden können. Fester umgrenzt ist d

Begrifl der Familie auch an dieser Stelle nich*

Dasselbe gilt von der Belassung in der Farn:

nach § 1S5 Abs. 1 mit Hilfe und Wartung dun

Krankenpfleger, -Schwestern inv

a n «1 e r e P f 1 e g e r.

Pei $ ISO RVO. hat die Notverordnung n

Nr. 11 eingesetzt. Das Hausgeld stand bi

her nur Angehörigen zu, die der in Krank

hauspfleege befindliche Versicherte zuletzt vo

seinem Arbeitsverdienst ganz i

'

überwiegend unterhalten hatte. Die m

Fassung verzichtet darauf, nach den Mitt

[ hen, aus denen die Unterhaltsleistu

seitens des Versicherten geflossen war: sie !

gnügt sich mit der einfach feestzustelle

1 at sache, dafi er wirklich vollständig 0

zum gröfiten leil der Ernährer gewesen w

Dafi dn Aufenthalt in einem Genesungs
I: rliol u n | und K u r heim auf Rechn'

der Kasse einei Krankenhauspfleege durcii AI
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les § 186 jetzt ausdrücklich gleichgestellt ist,

ntspricht der bisher bereits üblichen Hand-

drang. Durch die Pinschaltung wird sogar

r Zweifel erweckt, vie in dem verwandten,

her nicht mit erwähnten Falle verfahren werden

il, in dem der Kraake in einer Privat¬

wohnung (z. B. in einem Gebirgskurort

h : n der Sei*) Aufrahme gefunden hat un 1

eignete Pflege genießt; man wird das Haus-

ld den Angehörigen auch bei dieser Sachlage

acht vorenthalten dürfen, ebenso wie die wohl¬

wollende Gepflogenheit der Kassen es bislang

schon mit sich bracht»

Die viel umstrittene Krankenschein-

gebühr kann nach $ 187b Abs. 1 bei gleich-

ritiger und gleichartiger Erkrankung mehrerer

Familienmitglieder durch die Satzung für den

einzelnen Krankenschein auf 2 5 Reichs¬

pfennig festgesetzt werden. Man wird dabei

sich regelmäßig auf Fälle der Haushaltungsgr-

meinschaft der Angehörigen beschränken, ob¬

wohl die Verordnung nichts davon sagt.

Die in $ 191 Abs. 1 vorgesehene Erhöhung

des Krankengehles durch Zuschläge für

Angehörige ist genauer umgrenzt. Sie kommt

(ähnlich wie das Hausgeld) nur für solche An-

ehörige in Betracht, die der Versicherte bisher

tnz oder ttberwieegend unterhalten hat und

die mit ihm in häuslicher Gemein¬

schaft I e b e n. Die Voraussetzung der

Unterhaltsgewährung aus dem Arbeitsverdienst

ist hier gleichfalls beseitigt. Die Höhe des

Zuschlags ist für den Ehegatten auf 10 v. H.,

für jeden sonstigen Angehörigen auf 5 v. H. des

Grundlohns im äußersten Falle beschränkt.

Krankeengeid und Zuschlag zusammen dürfen

icht über 75 v. H. des Grundlohnes hinaus-

-hen, auch dann nicht, wenn das Krankengeld

durch die Satzung vc n der siebenten Woche der

Arbeitsunfähigkeit ab auf 60 v. H. eles Grund-

hnes erhöht war. Selbst bei dem Fortempfang

des Arbeitsentgelts aei Arbeitsunfähigkeit wird

nach dessen Wegfall ($ 18^ Abs. 1) dieselbe

Höchstgrenze Für die Bemessung des Zuschlags

i.nezuhahen sein ((>) I 15 = 75 v. H.).

Am ausführlichsten beschäftigt sich die Not-

erordnung in $ 205 mit den Angehörigen. Die

t zur Regelleistung erhobene F a mill e n -

i an ken pflege setzt allerdings die Er¬

füllung einer Art von Wartezeit voraus, da

innerhalb der letzten sechs Monate mindestens

drei Monate hindurch (nicht hintereinander,

sondern auch mit Unterbrechungen) eine Ver¬

sicherung für cien Fall der Krankheit bestunden

haben muß, und sie beschränkt sich regelmäßig

in ihrer Dauer auf dreizehn Wochen, bleibt

also um die Hälfte hinter deer allgemeinen ivran-

kenhilfe ($ ISi) zurück. Sie steht grundsätzlich

nur elem E h e g a t t e n des Versicherten und

seinen unterhaltsberechtigten Kindern zu,

W«enn eliese sich gewöhnlich im Inland aufhalten

und nicht anderweit einen gesetzlichen Anspruch

auf Krankenpflege haben. Den ehelichen Kin¬

dern sind die für ehelich erklärten sowie elie an

Kindes Statt angenommenen Kineler, ferner die

unehelichen Kinder einees männlichen Vei -

sicherten, wenn seine Vaterschaft festgestellt
ist, sodann che unehelichen Kineler einer Ver¬

sicherten, die Stiefkinder und die Enkel gleich¬

gestellt, wenn sie vor Eintritt des Versiche¬

rungsfalls von dem Versicherten überwiegend

unterhalten worden sind. Die Satzung ist be¬

fugt, die Fanülienkrankenpflege als Mehr¬

leistung auf sonstige Angehörige zu

erstrecken, die mit dem Versicherten in häus¬

licher Gemeinschaft leben, von ;hm ganz oder

überwiegend unterhalten werden und sich im

Inland aulhalten. Die Berücksichtigung weiterer

Familienmitglieder ist abgedrosselt, auch darf

die Pflege nur bis auf 2ö Wochen erweitert

werden (bisher ein volles Jahr).

In $ 205b hat die Notverordnung die Zu¬

lässigkeit eines Sterbegeldes für Ehegatten

des Versicherten nicht angetastet, für Kinder

und (neu!) sonstige Angehörige aber die Be¬

schränkung getroffen, daß sie mit ihm in h aus¬

liehe r Gemeinschaft lebten und ü b e r -

w i e g e n cl von ihm unterhalten sinel.

Weegen eles Hausgeldes ist noch zu er¬

wähnen, daß es nach der jetzigen Fassung des

$ 194 Nr. 1 für Versicherte m i t m e h r als

e i n e m A n g e h ö rigen durch Zuschlag r

erhöht werelen darf. Sie dürfen 5 v. H. eh-,

Grundlohne für jeden weiteren Angehörigen

nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag des

Hausgeldes nebst elem Zuschlag darf nicht über

das satzungsmäßige Krankengeld (50 oder f')0

oder äußerstenfalls 75 v.H. des Grundlohnrs,

vgl. oben) hinausgehen.

Ersparnisse in der Sozialversicherung.
Von Dr. jur. F ritz

Dir
Beiträge zvi den verschiedenen Zweigen

der Sozialversicherung haben mit rund

> v.H. dees Lohnes eine Höhe erreicht, die auf

Dauer nicht ertragen werden kann. Herab-

tzung dieser Beitragslasten ist daher elas Ziel,

ssen Erreichung nicht nur im Intereesse der

itschatt, sondern vornehmlich auch in dein

Vi reicherten selbst liegt.

K a d g i e h n
,
Nowawes.

Daß dieese nicht nur wünschenswertes sondern

naechgerade dringend notwendige Beitragsherab-

setzung möglichst nicht durch eine Herab¬

setzung dea Versicherungsleistungen n kauft

werdeen darf, ist für jeedeen Sozialpolitiker selbst¬

verständlich. Denn geerade in elem Augenblick,

in dem der Versicherte die Versicherung

gezwungenei mafien in Anspruch nimmt be-

Volkstüml.
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findet er sie h am Beginn einer Zeitspanne, deren

Dauei oft nicht absehbar ist, und wahrend dei

ihm in drr Folge ohnehin noch Entbehrungen

mancherlei Art auferleegt Weerdeen.

I ine jeede Versiecherui kann ciaher ihren

/ialen Zweck nur dann voll und ganz erfüllen,

w«enn ihre b htigterweise in Anspruch ge¬

nommenen Leistungen elen Veersiecheerteen naheezu

ir. denselben Zustand versetzen, in welchem er

sich ohne den Fintritt des den Versicherungs¬

fall herbeiführenden Ereignisses befind«) würde-.

Der Untei schied zwischen dem Zustande vor

,d nacl» dem Fintritt des Versicherui.gstalls

stellt dabei das von dem Versicherten zu

tragende (iefahreni isiko dar, elas in elen ein-

ftnen Zweig«en drr Sozialversicheerung ver-

hiedeen sein kann, ja verschieden sein muß.

Denn wahrend in eler Kranken-, Unfall- und

Invalidenversicherung, soweit bea dieser ein

Wegfall eler einmal gewährten Rente überhaupt

in Frage kommt, der Versicherte im alige-

meinen wenig zur baldigen Wiederhrr Stellung

des VOI drin Fintritt des Versicherungstalls 1,

stehenden Zustandes tun kann, darf aui dem

Gebiet dei Arbeitslosenveersicherung — abge¬

sehen vom dem ._ugc»nblicklichen anormalen

Zustande aul de-m Arbeitsmarkte von einer

.stürben Mitwirkung des Versicherten eine

sechleunigte Beseitigung dees «lurch elen Ver-

sicheerungsfall herbeigeführt» Zustandes erhofft

werden. Um dieese Mitwirkung dees Versiecheerten

auszulösen, ist es daher theeoretis<ch richtig-, cl .s

von ihm bei drr Arbeitslosenversicherung zu

tragende Gefahrenrisiko verhältnismäßig gröfiei
zu taltrn als in den anderen Zweigen der

Sozialversicheerung, wobei es nur fraglich sein

an, ob «s nicht aus sozialen Gründen er-

forderliech ist. diees Gefahreenrisiko bei längere
Dauei *\e\ Zustandees diu Arbeitslosigkeit zu

verringern« d. h. also die Höhe drr Unter¬

stützung nach einei gewissen Zeit heeraufzu¬

setzen.

In Zeiteen lange dauernder Arbeitslosigkeit
wird nun bei den Arbeitslosen, zumal nach ihrei

Aussteuern aui zu leicht das Begehren r«efj

ihren beklagt nswerteen Zustand wenigstens d

duich etwas zu verbessern, dafi sir versuechen,

in den Geenufi drr oftmals höheren Bezüge aus

dei Krankenversicherung zu gelangen. Dahei

dei große Ansturm auf Aerzte und Krank<en-

>sen in Zeiteen starkei und lange anhaltender

beitslosigkeit! Daher deet Veersuch, die Trägei
drr Krankenversiecherung durch die Mafinahmen

dei Verordnung dees Reichspräsidenten vom

Juli 1930 en unberechtigte Ansprüche
zu schützen.

< >b und inwie t diesei Versu<ch gelungen
ist. wird erst die Zukunft erweisen. Jeeedenfalls

sind, wii «us zahllosen Kritiken an eler Mot-

lordnun hervorgeht, eine Reihe voa B

denken lie neuen Gesetzepsbestimmungen

gelti n I zu m i< hen; Bedenken, die hinsichtlich

drr Beziehungen zwischeen Krankenkassen und

Aerzten im allgemeinen und der geplant*
Uebei wachungsbestimmungen der Kassenarzt

durch Vertrauensärzte im besonderen die Be

lange» deer Versicherten so weitgehend berühren

dafi elie aus die ser Regelung zwangsläufig ent¬

stehende Entwicklung geradezu zu einer Probe

für die Zweckmäßigkeit der Ver¬

or d n u n tf zu weerdeen droht. Jedenfalls steht

schon heute lest, daß die Verwaltungsarbeit dei

Krankenk fi elurch solche Bestimmungen
nicht vermindert, sondern im Gegenteil er

heblich vermehrt wird. Das muß in der Folge

zur Vermehrung des Personals und elamit ZU

einer Steigerung eler Verwaltungskosten führen

Dieese Entwickelung* wäre nun um so be¬

dauerlicher, als bei elen reichsgesetzlichen

Kassen che Verwaltungskosten je Mitglied ohne¬

hin von 3,72 RM. im Jahre 1024 auf 4,4S RM

im Jahre 1925, auf 4,80 RM. im Jahre 1026, auf

5,17 RM. im Jahre- 1027 und auf 5,00 RM. im

Jahre» 1028*) gestiegen sind. Wenn die Ver-

waltungskosten der Krankenkassen im Ver¬

hältnis zu den anderen Kassenleistungeen auch

nur eine untergeordnete Bedeutung- haben

in Beziehung zum (irundlohn betrugen im Jahre-

1928 elie- Ausgaben eler Kassen für Krankenhilfe

3,12 V.H*, die Barleistungen 2,18 v.H.. die Ver¬

waltungskosten 0,48 v. H. —, so ist eini

w ei t e r e S t ei g e r u n g der V e r w n 1 -

tungskosten cl o c h um so uner¬

wünschter, als sie keine den Ver¬

sieh e r t e n z u gute k o m m e nde» K a s

senleistunj sonelern eine unrationelle

Ausgrabe- d a r s t e 1 1 e n, deren möglichste Ein¬

schränkung das Zicd e-iner jeden wahren Reform

si in muß.

Daß e-ine Minderung" der Verwaltungskosten

nicht dm eii Abbau eler Gehälter des Kranken-

I ssenpersonals erreicht Weerdeen elarf, wie ge¬

wisse Kreise es in Auswirkung ihrer allgemeinen

Forderung nach Senkung von Gehältern m

Löhnen erhoffen, liegt im Interesse aller Vei

sicherten. Denn bei dei engeen Wechsel

beziehung zwischen Geehalt unel Lohn wurde

ein Gehaltsabbau sich nur gegen che Vei

sicluitri» srlhst auswirkten. In dieeser Riechtun}.
darl also eine Ersparnis an Verwnltungskostn

um so weniger gesucht werden, als eine

i tickläufige Gehaltspolitik ein

weitei e Eins c h r 5 n kung- des Vei

!» i a u C h s u n d d a in i t eine weitere- S tei

u n cl e r A r be i t s 1 o s i g keit, ch

übe ofie Ausdehnung bestehen

Ki ise der So/iaU cheiung herbeigeführt h

im ( il folge haben mul

Es gili daher, die V<erwaltungskosten dun

\' e i bessei u n g e n a u f o r g anisat o

risi hem Gebiet zu verringern. Desh

wesenl aul dic Mitwirkung der Krti

bi i Jer t i trbeitslosefibeitrlgc

zurückzuführe. Dic Schrift

41 I



t es erforderlich, endl.ch die Irrwege zu ver-

sen, die die Sozialversicherung bereits seit

Einführung der Invalidenversicherung in

n Jahren 1887 bis 1880 gegangen ist. Zwar

stehen die politischen Sonderinteressen, die

imals im Deutschen Reichstage in heftigen
rlamentarischen Kämpfen ausgefochten wur-

n, auch heute noch. Zwar werden sie, wie

lie Auseinandersetzungen der letzten Monate

der Tages- und Fachpresse und im Reichs-

ige zeigten, auch jetzt noch mit der gleichen
thigkeit wie damals vertreten! Aber dennoch

ingt gerade die gegenwärtige Lage der deut-

i hen Sozialversicherung dazu, daß nun endlich

e Vereinheitlichung aller Zweige der Sozial¬

isicherung erfolgt. Denn nur dadurch läßt

h eine wesentliche Vermin el erung

in rationeller Ausgaben und eine

ssere Ausnutzung cles Personal¬

bestandes und bestehender Ein-

chtungen erreichen.

So kann z. B. schon allein durch den Fortfall

r Ersatzstreitigkeiten, die die verschiedenen

Versicherungsträger heute nur zu oft gegen¬

einander zu führen gezwungen sind, eine» Ein-

« Kränkung eler Verwaltungsarbeit erzielt und

ne- Verminderung d?r dafür aufzuwendenden

Men erreicht werden. Nach einer Verein-

tüchung alier Versicherungsträger wird dann

tatsächlich zu erreichen sein, Heil beb and-

I n g unel vorbeugende Gesund-

i t s f ü r s o r g e in manchen Fällen zu v e r -

inen, so elaß z. B. die Behandlung eines

Unfallverletzten, der zugleich einer fürsorge-
eben Behandlung* wegen einer bereits be¬

henden exler drohenden Tuberkulose bedarf,

einer lür beide Zwecke geeigneten Anstalt

ic hgeführt wird. Durch die Vereinigung von

I leilbehandlung und vorbeugender Fürsorge
inen so oftmals mehrere Zwecke eler Sozial-

ersicherung mit demselben Kostenaufwande

»•macht werdeen. Weitere» Beispiele der Aus¬

wirkung der Vereinheitlichung der Versiche¬

rungsträger zu einer einzigen Rechtsperson an-

zmühren, verbietet der zur Verfügung stehende

Raum; sie könnten aber nicht unerheblich ver¬

mehrt werden.

Daß die Zukunft der deutschen Sozialver¬

sicherung jedenfalls auf eler Vereinheitlichung
aller Versicherungsträger beruht, kann nach den

tiefschürfenden Untersuchungen von Dr. von

Waldheim in seinem Buche „Zeitgemäße
Reformen der deutschen Sozialversicherung in

historischer und wirtschaftlicher Beleuchtung
'

keinem Zweifel mehr unterliegen. Die dort ent¬

wickelten Ansichten beginnen sich gegen alle

Widerstände durchzusetzen. Dies zeigt Sich

bereits in der Verordnung des Reichspräsidenten
zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und

sozialer Notstände vom 26. Juli 1930. Dadurch,

daß diese Verordnung die Beiträge- für die

Krankenversicherung einschränkt und elamit elie

Voraussetzung für die jetzige und noch kom¬

mende weitere Erhöhungen der Beiträge für elie

Arbeitslosenversicherung zu schaffen versucht,

stellt sie zwischen zwei Versicherungsträgern
mit eigener Rechtspersönlichkeit Beziehun¬

gen her, die nicht anders als eler Anfang
einer Vereinheitlichung der Versicherungs¬
träger geewertet werden können. Mit dieesem

Versuch, elen für elie Sozialversicherung ver¬

fügbaren Teil ch Volkseinkommens kraft

Gesetzesbestimmungen zu verteilen, hat der

(iesetzgeber elie Tatsache el e r innigen

Verbundenheit aller Zweige der

S o z i a 1 v e r s i c h e r u n g jedenfalls erst¬

malig anerkannt. Daß die» Folgerung
aus dieeser Erkenntnis gezogen unel die Ver¬

einheitlichung* de-r gesamtem Sozialversicherung

durch die Schaltung e-ines einzigen Versiche¬

rungsträgers allem entgegenstehenden Hemm¬

nissen und Widerständen zum Trotz herbei¬

geführt wird, muß die Hauptaufgabe der Gesetz¬

gebungsarbeit sein.

Privatwirtscbaftliche Irrtümer.

Die
Handelskammern sollen nicht rein pri¬

vatwirtscbaftliche Intenessenvertretungeen
i. sondern der Allgemeinheit ebenen. Des-

lb hat man sie auf jrsrtzliehe-r Grundlage er-

' htet und einer gewissen Staatsautsicht unter-

•11t. Auch im Statut der Industrie- unel ilan-

skanuner Berlin ist in $ 1 dea' Allgemeinen

Stimmungen ausdrücklich festgelegt worden,
i die Kammer elie Aufgabe hat, elie wirt-

h a f t 1 i c h e^ n Gesamtin ter e ssen*

Handel und Industrie ihres Bezirks wahrzu-

ine-n. Diesen Zweck abe-r erfüllt sie nur un-

>mme-n.

? aso wie weite Kreise in Deutschland untei

Wohlergehen und dem Willen der ,.Wirt-
tt" nur einseitig elas private Unternehme r-

Von M. Krüger, Berlin.

tum ohne Berücksichtigung eleu- Arbeitnehmer¬

interessen verstehen, so setzt sich die Kammer

unter Vernachlässigung eler wirtsechaftlichen

Gesamtinteressen nur tüi che Privat-

wirtschah ein. Diesen Eindruck gewinnt man

wenigstens beim Studium der Abschnitte übei

elie- Sozial V e r s i C h e- r u n g im sonst teil¬

weise wirtsechaftlich reecht aufschlußreichen letz¬

ten Jahresbericht de-r Berliner Industrie- und

I landelskammer.

Sie nimmt z. B. zui Reform eler gesetzlichen

Krankenversicherung ganz einseitig den glei-
eben Standpunkt e-in wie die Arbeitgeberorgani¬
sationen Nach einer Betonung dei Reform-

bedürftigkeit werden alle- die Vorschläge gut¬

geheißen, «lit durch Einführung von Karenz-
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Gebühreen füi Krankenscheeine usw. aui

nen Abbau dei Versi«cherungsleistungen
hinauslaufen. Schar te- Be kampt ung finden je-
doch alle Versuche, bei einei Aeenderung dei

bestechenden Vors«chriften die lnteer«esseen di

eigentlichen 1 ei der Veersicherui ilso der

Versicherten, besser als bisher zu wahren. Die

Absichten seien „unbedingt zu bekämpfen .
So

de Erweiterung de-s Kreises dei Versicherten,
die- nach ihrei Meinung „weder erforderlich.

noch tragbar" ist. Sie wendet sich auch gegen

rendenz zui Ausschaltung von Betriebs¬

und Innungskrankei sen. „deren Arbeit für

alle Beteiligten vorteilhaft und nützlieh war unel

die unbedingt in ihrem Bestände- und ihrer Ent¬

wicklung schütz! werde-n müssen".

s« hon diese BeurteeUung zeigl das Fehlen

nauen Kenntnis der tatsächlichen Ver*

hältnisse I He |eedem Kassenfachmann geläufi¬

gen vielseitigen Anstrengungen zur Beseitigung

i ei schädlichen Zwergkassengründerei gerade
de-r Innungen hätten der Kamm<er bekannt se-in

unel die ii i tümlieche Beurteilung verhindern

müssen.

Nicht sachverständiger nnd nieht besser

.:ls der Beriecht übei die- Krankenversicherung
ist auch «lie zusaminentasse-nde- I Erstellung
der Sozialversie he-rung. Sie addiert nämlich un¬

gleiche Grofien und tut so, als ob die eh-utse h-

S »zinlversicherang in einheitliechees Ganzees

\s iri Nui mit dieser unzutrefte-nden Voraus¬

setzung kann man zu eine*r so irrtümlichen Be¬

urteilung kommen wie der Jahreesberiecht. Er

behauptet« dafi etwa im Jahre- 1937 elie- \us-

tben dei gesamten Sozialversicheerung die- Ein¬

nahmen übersteigen und darin die bis dahin er¬

zielten Ve-rineMjensbestande dauernd abne-hiue-n

werden« um schließlich ganz zu verschwinden.

In einem \ oiausz übest iminenden Zeitpunkt
müfite es zu einei schweren Krise* der Sozialv<er-

sichi i ungseini ichtungen kommen. Ihi Eintritt

werde beschleunigt durch die- immer wie-dea er-

toi. h-n Erweiterungen des Kreises der V»

• hei len und dei Leistungen.

Dei Berichl tiitlt füi dir ganze Sozialver-

sierherung k« .
• gs zu. Wendel man z. B. dii

rtzelne Beb tuptum mt dir Krankenver-

si<cherung onf so ergibt sich in n-de-n I tlie ihre

Unrichtigkeit. Anscheinend sind jeedoch dir

tüi die s .laK» iaiuiij gemünzten Bemer-

kui i iur di«- Invalidenversicherung und te-ib

\\«iv- tin dir Angeestelltenversichei ur 'dacht. .

Aber nich h. lürftc ein sachverstäncligei B<e-

urte en Hauptgrund für vielleicht kom-

Schwierigkeiten nichl in einei angeblich
mutigen Ausdehnung di Vei Sicherung
'«"he-n. »ndern m aut en Vermögens-

schwund durch die- Inflation und aul den /er-

Ki ils • ;.?• v, n hin-

Die N wehen diesei br: I :» .s, sinel

es • i st» i Li; • e die E .bung und

den rationedlen Ausbau eh-r & tzialvei sichrrui

zui Sicherung der wirtschaftlichen Arl>eitski

notwei.dig machen. Die-se- Gründe kann m

nicht so einfach außer Kraft setzen, wie- es di

Handelskammeer mit de-r Bemerkung tut: „M ¦

mar zur Sozialversiche-rung politisch ste-le

wie man will, die- technische Prüfung* muß unte

allen Uniständen zu ch-rn Schluß zwinge]
den Kreis der Versicherten und die Leistung
keineswegs zu erweitern, um so dein un

geheui en Anschwellen der Verpfliechtung •

wenigstens die-se*n Damm entgegenzustellen."
Aue h hie-r werelen wesentliche Voraussetzungei
ee'r Sozialversicherung nicht richtig* erkannt

Mag sie auch in eler Form manche-s mit dei

Privatveersiecherung gemeinsam haben, die S

zial\»i Sicherung* ist deamoch im Grunde keii

kaufmännise h-technische-s Problem, sondern eii

soziales. Selbstverständlich müssen bei der Be

Stimmung ihre-s Umfangs die Bedürfnisse de:

zu betreeuenden Bevölkc-rungskreise und eii»

Leistungsfähigkeit ch-r Wirtschaft in ein ge-su,

s Verhältnis gebracht werden; im beiderseiti

gen Intere-sse-.

Die- im Bericht elann noch ausgesproche
Forderung nach einer besser en Jahre-sbericht

e i Stattung de-r Se>zialversicheningseinrichtune
ist schon gröfitenteils erfüllt. Immerhin berühn

es eigenartig, we-nn man in einem Abschnir

de-s Berichts be*ssere Kontrolle eler Sozialvei

siche-rung verlangt, im folgeiulen aber schon

zu dem großen Skandalfall in eler Privatver-

siche-rung, dem Zusammenbruch der Erankfui

tei Allgemeineen, e-ine* fast besechönigende Stel¬

lung einnimmt. Der Hinweis z. B., daß i

Ame-rika trotz besonders umfangreicher Rev

sionen eloch auch immer luxch unerwarteete Zu

samine-nbrüe he- in de-r Privat versicher ung* voi

konune-n, ist an die-se-r Stedle- wirklich abwe-g

Der Bericht erwähnt deshalb schliefilich auch,

elaß trotzdem Revisionen natürlich nicht zweck

los se-ien.

Die- wirtschaftliche Beeh-utung* der grüßte
deutsche n Handelskammer und elie- Beachtum

die ihre Be-richte finden, inachen e-s notwe-nd

aut einige besondere* Irrtümer de-r eloch l

Wissermafien als amtliche* Ve-rtretung' de-r (

samt wirtse haft ge-lte-nden Einrichtung- hin/

weisen. Für den Eingeweihten ist auch eh

Grund für ei;.- einseitige Darstellung- klar. D

Material für den Bericht Üe-lVrn nämlich d

einzeeinen Wirtschaftszweige selbst. Er zeii

sich deeshalb an vieleen Stellen elurch besonde

Sachkenntnis aus. Die Objektivität leidet al

wenn man über elie- SoziaK-ersicherung nie

en ihrer Fachleute, sondern die* Privatvi

siche-rung-, als», gewissermafieen die- Konkuri

urteileen laßt. Denn die- oben kritisierte Daist»

lung- eler So/ialvt-rsieherung im Beriecht

Industrie- und Handelskammer ist zum grol
i*il dem ( irse luattsbea icht der gröfiten Prh

veersicherungsfirma, dem Allianz- und Stut

ler Vei ein. entnommen!



Angestellten^Prüfungen.
Von Erich Kilian, Verwaltungsdirektor \()KK. Hannover

Na hdem ich auf Grund der neuen Prütungs-
ordnung für Krankenkassenangestellte für

Provinz 1 lannover (einschließlich Freistaat
in in bürg -Lippe*) in meiner Eigenschaft als

ritzender d« Prüfu _mtes und der
tungsaussch bisher fünf Prüflings *

nrtinen vorgesessen habe, möchte ich meine

obachtung<en bekanntgeben, soweit das unter

i htung der mir obiiege-nde-n Schweigepflicht
glich ist.

In bisher fünl Prüfungsterminen wurde
Personen die- eiste oder Anstellungsprüfung

V-Prüfung) und 6 Personen die zweite- odei

förderungsprüfung (B-Prüfung) abgenommi
ährend de-r Prüfungen traten 4 Personen vor

er Urteilsverkündung von ehr A-Pxüfunff
n ück.

Die- Urteile de-r Prüfungsausschüsse waren

sammengefafit folgende:

A - P '

Q t u n g ¦

Note: gut (2),
14 Note-: ausreichend (i)

_
* zusammen A-Prüf mg.

B - P r ü f u n g :

6 Noti «reichend (3)

bestanden insgeesarnt diePrüfungen 63v.H
\e>n allen gemeldeten Prüflingen;

7 legten die Prüfui ils nicht aus-. < end und

somit als nicht bestanden ab;
3 wurden nach Abgabe ihrei schriftlichen Ar¬

beiten von de-r in inelliedien Prüfung zurück¬

gewiesen, weil die* schriftlichen Arbeiten
zum wesentlichen leil als völlig ungenügend
erachtet wurdet ;

\ Rücknahmen;
hual wurde di» Entse heidung ausgesetzt

insgesamt, u ie oben angegeben.

Von den bestandenen Prüfungen waren

' ausreichend (3) und 9 gul (2). Das sind für

erster«en 70 v. H. nid für die anden
' v. H. oder von dien Prüfungen 43,5 v. H.

isreichend (3), 1(,,3 v. H. mit gul (2) und

v. H. nichl bestanclrn s HH) v. H

Bei diesen Prüfui gs bnissen hat m h

_fende Fi agen vorzulegen:
I s I mein befi iee«digend?

Entsprechen die Prüfu
-
saufgaben ei

en 1> ¦ nes Ki ankenkassen-

_ est« Ul

War der Prüfui
.

ii htig?
um be Stande nicht Ue gen eten

Prüfung 1 m eiche Urs hen

ren es?

eich hlut Is in

tl as zu ziel

0. Kann die- Leistungsfähigkeit noch gesteigert
werden, we-nn die Fragen 2 und J zu bejahen
sind und wie kann das geschehen?
Zu I: Das Ergebnis de-r Prüfungeen ist deshalb

nicht ungünstig, weil niemand von den Prüf¬

lingen voi beer den Prüfungsmafistab kannte-,
sich deshalb in seinen Vorarbeiten nicht darauf
einrichten konnte- und demzufolge im gut<en
Glauben sein mußte, daß seine- Kenntnisse zum

Bestehen der Prüfung ausreichten. Diesei Um¬

stand mufi man sämtlichen bisherigen Prüf¬

lingen zugute- halten. Von dieesem Geesichts-

punkte aus sind auch sämtliche Urteile zu be-

werten. Dabei mag zugegeben werden müssen,
dafi die kommeneden Prüflinge in Anbetracht der

Erfahrungen ihrer Vorgänger vorbereiteter in
die* Prüfungen steigen und demzufolge mit weit
besseren Noten abschneiden können. I Hese

Folgerung liegt in den Verhältnissen begründet
und kann nicht dem Prüfungssystem zur Last

geleeg! werden. Aufiei i handelte rs sich bei
dem ersten Prüflingsansturm durchw«eg um Per-

sonen, denen man vielfaech lediglich aus dienst¬

ordnungsmäßigen Gründen den Nachweis einer

bestandenen Prüfung auferlegt hatte. Nachdem
die Prüfungen obligatorisch gewonien sind,
weifi jeder Kassenangestellte \ on vornherein,
in welcher bestimmten Richtung er seine Fort¬

bildung betreiben muh. Das geschah ja auch

schon bisher. Es bleibt aber doch ein Unter¬
schied. Wenn ich den Prüfungsmafistab keenne,
melde ich mich natürlich erst dann zur Prüfung,
we-nn ich mit größter Wahrscheinlichkeit mit

dem Bestehen rechnen kann. Es wird sich dann

nm noch um den V der Note handeln. Die

Spitzenli Istungen w en dann steigen, weil

die Leistungen die bis jetzt nichl

mit dieeser Vorsicht ausgestatte! waren, in drin

Leistungsergebnis mit «enthalten sind und eh-n

Durchsi hnitt herabdrückten. Das Anfangs-
e rgebnis isi trotz alledem befrieedigeend, weil de-r

eunsige Fleiß der Mehrzahl dei Prüflinge zu

verspüren wai.

/ \ 2: Von Anfang n lag das Bestreben vor,

uf keinen Fall über elen in der Prüfui
• In iii gesti e kten Rahmen hinauszugehe

B» sämtlic] fgaben wurede dei Zusan

hang mit dei Kranl Sicherung nie uufi

n. I );¦ Pi üfungs üsse itten

den für die Anrufung voi l n

1. en Re. hen G
der K erung, die den vie I l-

( hnun ten und dem R n mit eini

Bi iu her zu entne \ im s d. 2 ehr Pi ül lei

Fei K in zschi ift, wobei die Mi le *<

^ | n der Minute ht

len muh. 5. prakl
h i aik

! die n Prüfu

n



z tmen. A!s Aufgabe 3 war<en j üß
ed gel

stun. e hnung nach 8 222 RVO.,
bl Eis < chnu aac h j$$j I >*> 1 ff.,
i i Vi i Säumnis dei Anmelduni

i hang d

• i Aut; I e hn

ui Is Aufgabe 4:

; Ende urd Fortbestel der Mitgli<ed-
s< h versie gspflichti • d va-

• •i ungsbe ri i hti| Pei sonen,

lo die Sonderst! mg dei unständig Beschäf-

n,

Aufbau und / Sprui
behörden tur di« Krankenversicherung,

d) i ist untei Versicherungspflicht, Versichee-

rungsberee htigung und Weiterversicherung
zu vei

e) die R« hte und Pflii hten cles Kassenmitglieds.
Selbst*erständlich wurde für die- B~P r ü f u n g

so verfahren. Aueh hie-r sind die Reechen-

iben rorbestimmt Einmal wureh als

»fi< i i Aufsatz gefordert, „Die Rechtspreechung
in deei Kiankenve i sie he i aii-j zu besprechen
und elas andere Mal zwei kleineere Aufsätze mit
cb-n Aufgaben:

a) el wesentlichste Bestimmungen für ehe

Aufstellung und den hauptsächlichsten Inhalt

r Kiankenordnung und

bi den Vorgarq be-i dei Aufhebung einei
K narztzulassung zu schildern.

Die praktisch« Aufgabe war jedesmal eine

größere, und zwar

aj Ersatzleistungsrechnui an i ii Berufs-
lenschafl mit Rüe krecdmung von dieeser,

bi Verfahren nach S 405 RVO. unter Beiück-

chtigung falscher Meldung und gewährter
Leistungen.
Da sämtliche Prüflinge die vorgeeschriebene

Voibereitungs- odei Probeedienstzeit bei «-iner

Krankenkasse von zwei Jahren und weesentlich
darübei zurückgelegt hatten, entsprach dei
Inhalt dea l'i üfungsaufgaben dure haus de-m

Bildung h, das von eh-n Prüflingen erwarte!

w eid A keonnte

Zu i: 1 lit schriftlichen Arbeiten wurde ia

all- Ierminen ehr gleiche Prüfungsmafistab
angelegt. Das Prüfungsami hat aus seinen Mit-

n drei Prüfungsausschüsse gebildet Als

Vorsitze! d«es Prüfungsamtees bin ie h zu

gleichet Ait auch Vorsitzende sämtlicher
Pi schüss Dadurch ist Vorsorge l

i* in de i d: ? i Pi üt :ssc hüssen
hm vert.du- d Sobald eh-n Prüf

: schi ittiir hen Au. j aben übe icht
Pi üfungsauss< hufimitg lie ci

R i hen- und praktische \ ifj n. Für
i Aufsatz wurden d ht sten Merkmale

fixiert.

N VI arbeiten

iphis \ i st

d hgeprüft. Jeder grammatische, ortho

i.iphisel Fehlei sowie das Fehlen en

Wortes mub als I e hier gerechnet werden. B

der B tung ist aufierdem zu beachten,
twaige* Fehleer sinnentstellend sind oder nicht

Die Rechenarteen sind voll zu bewerten, u

die vier Re-chnui gsji undai te n jedem Sch

itlasse-ne-n rfig sein müssen. Ich werd-

weiter unten einige Rechenaufgaben, wie i

si Uten, zur allgemeinen Kenntnis bringen.
Gewisse SchwierigkeitCT wird natürlich di«

Bi j dei Aufsätze bieten. Wir hatten um

n»n '-wissen Weutmesse-r geschaffen, d-

gleichmäßig in allen Terminen be-i den vi

hie densten Aufgaben angewandt wird. S<

Sti Uten wir z. B. zum Aufsatz JDie Rechte und

Pflichten des Kasse-nmitglied' tolgep.de Merk

male auf:

A. I. Wahl zu den Organen,
'2. Rei ht dei Ablehnung der Wahl,
d. Anspruch auf Leistungen (Regel-

leistungeen),
4. Anspruch auf Mehrleistungen nach Ei

füllung der Wartezeit,
5. Inanspruchnahme- der Versicherungs

behörden,
6. Recht de-r Weiterversicherung,
7. Recht des Uebertritts in eine- nieeden

Lohnstufe,
5. Recht auf Satzungsauszug,
{K Recht aut Verbleib in höherer Lohnstute

B. I. Beachtung de*r Krankenordnung,
2. Zuzahlung zur Arznei,
\. Meldung bei Arbeitsunfähigkeit,
4. Meldung- be-i Krankengeldbezug gleich

zeitigausanderenKrankenversicherunge
Beibringung- der erforde-rlichen Unte-i

lagen zur Erlangung derKassenleistungi
6. freiwillige Beitragszahlung,
7. Lohnabzüge sich machen zu laset

(Beitragsanteil).
Bei der Durchsicht de*r verschiedenen Auf

wurde- nun insbesondere überprüft, w.

von den geenannteen Me-rkmah*n beachtet wurdi
und was nicht. Wenn schon nicht je*de-r vei

säumte Punkt als Fehler gekennzeichnet werdei

kann, so mub eloch. abe-r ejie (j<saintarbeit el

wesentlichsten Merkmale als Hauptpunkte d«

Arbeit zweifelsohne erkeennen lassen. Die Ai

dei stilistischen Abfassung, du- S .uberkeit un<

die sonst Aufmachung der Arbeit tragen
<( iesamtbeurteilung wesentlic h bei. Manch

inhaltlieh wenig gute Arbeit kann durech gut
Altbau und Iten Ausdruck und dui eh de

Einedruck, deen sie hervorruft, im Urteil doi
verbesse 11 werdei

We-• i schwiei ils die* Beurteilung
schriftliche-n Arbeiten ist _s Urteil in de

mündlichen Prül •

zu bilden. In der müi

liehen Prüfung entscheide! nur tatsi

Wissen. Zutretende .d ausreichend !•

antuen tue h nicht lllzu langer Uel



ungsdauer kennzeichnet, ob der Prüfungs-
toff wirklich in den Wissensschatz des Prüf-

ngs übernommen ist. Wenn dieses Merkn

ht zu erkennen ist, wird die wieeierholte Be¬

ding bald Aufklärung geben, ob es sich bei

h*n einzelnen schon erteilten Antworten nicht

i zufällig richtige handelt. Vor allen Dingen
nuß auch bei de-r Fragestellung darauf ge-

c hte*t werden, daü das eigentliche Prüflings-
ebiet besonders bei der A-Prüfung nicht übe

schritt« wird. Gute Veranlagungen können

eranlassung geben, schärfei in den ange-
.< hnittenen Stoff einzudringen und unter Um-

>tänden zugunsten de-s Prüflings das eigentliche

Prüfungsgebieet zu übe-rschre*ite-n. Man kann die

Beantwortung e-ine-r I rage be*i ursprünglichem
Versagen dadurch erreichen, dab man durch

Voifragen Steigernd bis zur Hauptfrage* vor¬

dringt. Im groben und ganzen erscheint ea

ch Bekanntwerden mit den Prüflingen zweck-

mäfiig, jede- Einzelfrage an eine-n anderen Prüf«

g zu richten und im Falle* der Nicht-

beantwortung zum nächsten Bberzuspi ingen
(wenn mein nicht im Einzelfall den oben be¬

sprochenen Weg zur Frgründung beschreiten

will). Auf diese Weise erfahren die Prüflinge
• ine gleichmäßige Behandlung und die* Prüf¬

linge selbst merken sehr bald die Prüfungsart
heraus, werden durch mehrmaliges und an¬

dauerndes Befragen nicht beunruhigt und finden

sich dann sehr bald mit dieeser Art ab, ohne

dabei nervös zu werden. Für einen Prüfer ist es

dann immer schlecht, wenn er merkt, dab der

Prüfling an sich die Frage wohl beantworten

konnte, durch vorherige etwaige falsche Be¬

antwortung einer arideren Frage nun aber bei

f»-der Einzelfrage Zweifel hegt unel mit seiner

Antwort lieber zurückhält. Bei der Dinge der

Prüfung ward jeder einzelne Prüfling menr oder

niger davon betroffen werden.

Die F'rage-stellung- selbst durch den Prüfer

mub kurz und bestimmt sein. Dementsprechend
lallen dann auch die Antworten aus. Kleine

praktische Aufgaben werden im allgemeinen gut

antwortet, wenn man dem Prüfling- e-ine* kurze

Ze-it des Nachdenke ns labt, besonders, wenn die

Fertigkeit in Nachschlägenwerken dabei über¬

prüft werden soll. Es empfiehlt sich auch, die

Fragen gebietsweise zusammenzufassen, damit
die Prüflinge nicht zuviel in ihren Gedanken-

ii ge ii zu springen brauchen. Notwendig ist

s deshalb, das gesamte- Prüfungsgebiet vor der

Prüfung auf die* einzelnen Prüfer aufzuteilen.

Die Konzentration der Prüflinge* wird dann auch

ine bessere sein. Für die* Prüflinge wnd es

ich stets be ruhigend wirken, we-nn sie* vor Be-

an de-r mündlichen Prüfung über ihren Wi¬

nd kurz unterrichtet werden. Zu Beginn der

Vüfung wird es seh allerdings mitunter nicht

rmeiden lassen, auch Zwischenfragen aus

deren Gebieten von den Prüfern gelti n zu

se-n, we-nn <s sich um die- te Ergründung
s /u Prüfenden handelt § iche eh-s Prüfungs-

ausschuüVorsitzenden wird es dann sein, dabei

das richtige Mab walten zu lassen. Nicht un¬

erwähnt soll bleibten, dab es e-mpb-hlenswet t ist,
1 Halbzeit der Prüfungsdauer eine kurze Pause

(Fruhstückspanse*) einzulegen. Die Sicherheeit

der Prüflinge wird dadurch wesentlich gefördert.
Zu 4: Bei den Rücktritte-n von der Prüfung

handelt e*s sich um Personen, die nach dea

lieberreichung der Prüfungsaufgaben sofoit

einsahen, dab sie mit anderen Vorstellungen in

die Prüfung- gegange-n waren. Sie warteten nicht

erst das Urteil über das Nichtbe*stehe-n ab. Auf

diese Weise halten sie sich den Termin für die

zweite Anmeldung oih*n, denn beim Nicht¬

bestehen der Prüfung kann e-ine Wiederholung
ja «>rst nach Ablauf Jahres erfolgen.
Aube-rde*in können sie- dann beim Nichtbcsteh n

die* Wiederholung für sich noch in Anspruch
nehmen.

In einem Falle wurde die Entscheidung aus¬

gesetzt, weil die Prüfung auf den sonstigen Ge¬

bieten als bestanden anzunehmen war, die

Fertigkeit in der Kurzschrift aber überhaupt
nicht ge-prüft weiden konnte-. Wenn dem

Prüfungsamt die Fertigkeit in der Kurzschntt

innerhalb ö Monaten nachgewiesen wird, soli

die* Prüfung dann als bestanden gelten» andern¬

falls nicht.

Wenn auch fünf Personen nach Abgabe «hrer

schriftlichen Arbeiten von der mündlichen Prü¬

fung zurückgewiesen werden mußten, weil die

schriftlichem Arbeiten zum wesentlicher Teil

als völlig unge*nügend erachtet wurden, so

geschah dieses in den meisten Fällen deshalb,
weil die Rechenaufgaben nicht oder ungenügend
gelöst wurden, daneben auch die praktischen
Aufgaben mangelhaft waren und der Aufsatz

ausreichende Kenntnisse vermissen ließ. Solche

Fälle stellen für jeden Prüfungsausschuß immer

eine schwere Belastung dar, weil man vielle-icht

de*r Ansicht sein könnte, daß die mündliche

Prüfung noch manche*s gutmachen könne. Die

Wertung der schriftlichen Arbeiten muß also

tatsächlich zum wesentlichen Teile vollkommen

ungenügend se-in, also noch schl<echter als un¬

genügend. „Ungenügend" (5) im Schriftlichen

und „Sehr gut" (1) im Mündlichen ergebe n zu¬

sammen 6 :2 3, also ausreichend. „Völlig
ungenügend44 im Schriftlichen wäre- also

ungefähr mit 6 zu werten und im Mündlichen

„Sehr gut
'

mit 1, zusammen 1:2 3H9 also

nicht mehr ausreichend.

Sieben Personen legten die* Prüfung als nicht

ausreichend uiul somit als nicht bestand lb.

Für das Nichtbestehen dei Prüfung könne n vi i

schiedene Bewertungen maßgebend sein. I He

schriftlichen Arbeiten keinnen ungenügend
unel das Ergebnis dea mündlichen Prüfui

reicht nicht aus; sie können mangelhaft se-in

und die- mündliche Prüfung nur ausreichen I; s

können gut _* in, die mündliche Prüfung aber

ungenügend. Nicht jedei Prüfling vermag sein

schriftliche Ergebnis durch d müi he

UM



Pi bessern. Sehr e>ft wirel d us

di s< hriftlichen Arbeiten B

un lurch die n fliehe Prüfuni och

be stiil igt.

Wi ie hes sind nun nähe Urs ichi

i Nh htbestehen dei P 4-

Wie nh sei einleiteend s .

haben sah

ne Pen • n zui Pi ifung .

welche Mafistab ungelegt werde

wnd. Dii meisten d- los Gerprüfteo ver-

schlechterte turteil durch dasFehlen

de j S a I ses dei Fei ti] ein Kurz¬

schrift Ich hatt! schon betont, dafi die B

hi i hui g de i ( M undi ech

d deshalb besoi rtel wi rdeen

n [) einfai hen praktischen Auf-

d_. ... pe n, /a deren weseentlichstero

Arh et solche A ben gehören nicht

_-t wi n
• ich füi die Be¬

tr« in -nd günstig. Man kan i wohl

6 ci sa h I inglich stark

fühlenden Prül in solchen Füllen dann

s. her * • .d di i Fi ihi i hrift-

lichei Rechen- und praktischen A b n ei

k« • :.. dafi sn- sah ebnislos mühen. Aus

diesem Grunde könnt natürlich ans de-m

schriftlichen Aufsatz nichts Gescheites meh

werden, I>* i Prül mufi i eben einmal das

B. wufitsein haben, dafi er den Prüfungsstofl be¬

herrscht. Mil R und Stümpern keomml man

im Pi stermin nicht voran. Dii Sicherheit

bringt dann uueh die erforederliche Ruhe unel

lieb ht mil sieh. Aul jeden Fall ist es abei

ch di mündlichen Prüfung Zurück-

ujmI denen, di die Pi »itung

nichl b« »stände .1 h ben, igt worden, welche

Umstünde /u dei Ges mtbewertui ihn

hnhi • tui die Zukunft wissen, wähl

Lue ken il Wissen aufweist und * hen

Gel tc sie suh weiterbilden und vorl iten

müssen, enn s rneut in die Prüfung gehen

/ ¦ I>« Fi he Si blühte..gerungen

is dem Pi ergebnis zu zieh«!, sind, .st

ntlich chl richtiggestellt, Ge uei wäre

? S, /u 1: w eil hb. is dl

a: .
Pi iifungsai beiten, die zu dei be

tiefte, d. Be teilung geführt haben, zu ziehen

s
• d Die P e sinel zum feil nicht mit der

Fe n d> i de hen N< n die

• : Aufgaben • n. I ibt

sie h dei A ils i >b in den Voi bei« . un

kuis- ( ht d systematisch vii

en vs ii d. I Ke Voi bei • s
• <_d« r Foit

b | i h nicht nun n t dem

( K*. ie hsvei sichei unj dnur

be I ss .1 n dem Aufb i i dei K ss.

s
• I kenoi dnungen, si n idern h

Pi iiftu te enüg zum

( ie si ihi Bi b it u machen. Ich

von 6 die per! di

- B. lie I di Kurzsi h h-

/u. f.,st d in der

Kurzschrifl ausbilde wenn sie die* Absiebe

haben, sich zur Prüfung ZU melden. Genau s<

wie ein Tischler nicht nur sagen, sondern auch

polieren und hobeln können mub, muh -

Bui e-auangestelln i nicht nur sc hreiben und

ie-clu.en können, sondern auch ste*: iphiereen
Vi< i h seheinen über dieAnsprüche anBureau-

angestellte noch die drolligsten Ansichten vor-

zuluaase hen. Meines Erachtens gehl e-s nicht

an, dafi jedei Angestellte erst in die- einzelnen

Gebiete der Bureautechnik ei arbeitet wird,

wenn von ihm eine bestimmte Tätigkeit ve

langt wird. Bei de-n KrankenkassenVerwaltung

können nw solche Personeen beschäftigt werden,

die ib< genügende bur<eaut<echnische Kennt¬

nisse verfügeen, damit si»- sieh de-n jeweiligen
Bedürfnissen anpassen können. Im letzten Jahr¬

zehnt ist alles so im Flufi gewesen und .st bis

ietzt im Flufi geblieben, elab wir gar nieht

wissen, wieeviel wir in deen nachsteen Jahre n von

• em noch abstreifen müssen, was wir vielleichl

heute noch für unentbehrlich halten. Es wirel

elann schließlich schlecht um den gestellt sein,

der nicht dt • nudelten Ansprüchen gerecht
rden kann, weil e-r vorher zu bequem war.

In den I Intel i ie htskui se -n müfite auch nn-

bedingt nach ehr Methode gerechnet werden,

wie- die Reei henaufgaben in eh-n Prüfungen seihest

erfolgen. Wer nicht die Grundrechnungsart

beherrscht, sollte sieh eigentlich überhaupt nicht

zu den Prüfungen melden. Dafi ein Kranken-

kassenangestelltei Zahlen nicht zusammen¬

zählen, abziehen, malnehmen und teilen kann,

müfite überhaupt zu d«en Unmöglichkeit^ g

hören, — Jemanden, eje-r durch eii«- Ablegung

dei B-Prüfung den Autstieg bis zum Kranken-

ssej.-C i, se häftsführer frei hat, dürften Fristen-,

rmin-, Zins- und Prozentrechnungen über¬

haupt keine Schwierigkeiten bereiten. Ich lassi

einigt- Rechenaufgaben folgen, wie wir sie- Für

die A-Prüflinge angesetzt hatten:

a) : 16

b) '
-

n

u
-

:

,,

e | 18,546 1 P 16,783 15,3 27,:

9

eh 28 . 4,2« (5 3) :31
.

( i Ein Aibeitgeber zahlte von seinem Rück¬

stand an Beiträgen zur Kranken- und A

beitslosenversicherung den Betrag vi

150 RM. an die K »ss» ein.

Wie ist diesei Betrag 1. aul die Kran

kenversicherung, 2. die Arbeitslosei

versie hei ang zu vei teilen, wei n Be

ige tiu ei stere 5 v.H für b tzti

3 v. 11. v om Grund ohn beti i?

f) Ziehi voi 1095 \ 16 da Zahi i 158,67 so

ab, bis es i ht mehi geht,

___.
t ¦

-

hi Ein Arbi ber dei eine Hausgehill
am I. i. 29 zu ei Grundlohne von t

lieh 2,6(1 RM. rur Kasse an. Dei Beitrags

fuß be trägt 6v. II. Die Versicherte kom

am 12. 1 29 nieder, erhält von dei Kasse



Wochenhilte und arbeitet wieder am

27. 4. 29. Am 15. 5. 29 wird sie zum

13. 5. 29 abgemeldet. Wie- hoch ist der

insgesamt zu zahlende- Kranke nkassen-

beitrag?

Nun noch einige Rechenaufgaben, wie sie- für

B-Prüflinge galten:

a) Fine Kasse hatte eine Gesamteinnahme

von 62 452 RM., die- sich auf folgende
Arten von Einnahmen verteilt:

Ertrage aus Kapitalanlagen . . 762 RM.

Beiträge versicherungspflich¬
tiger Mitglieder 58539RM.

Beitrüge freiwillig. Mitglieder 1 IK)7 RM.

Sonstige Einnahmen .... 2144RM.

Wie-viel v. 11. entfallen auf die* einzelne*

Einnahmeart?

b) Kei einer Wahl von 4:> Ausschußmit¬

gliedern sind 6 Wahlvoi sc hlag ein-

gange n. Liste 6 hat 3 v. H. der Stim¬

men erhalten, i nd zwar 384.

Wie-viel Stimmen erhielten

Liste 1 mit 34 \. HL,
Liste 2 mit 22 v.M.,

Liste i mit 1(| v. H.f
Liste- 4 mit 13 v. H.,

List 5 mit 9 v. H.?

Wieviel Stimmen sind insg nt ab-

gegeben?
Wieviel Sitze- erhalt Liste- 1 usw. bis 6?

Wie- grofi ist dit- Mitgliederzahl der Kass-

wenn die Wahlbeteiligung 53 v. 11.

betrug?
Die wenigen Beispiele lassen schon erkennen,
6 es sich um alltagliche Aufgaben handelt.

e die Prüfungsausschüsse in dies» m Rah-

n bleiben, müßten die Ergebnisse mit der

Zeit außerordentlich gut werden, vorausgesetzt,

sich die- Unterrichtskurse etwas mehr auf

das gesamte Prüfungsgebiet einstellen.

Vorteilhaft wird es auch sein, wenn die Vor-

reitungskurse sich, mit Aufsatzlehre und Stil-

de beschäftigen würden, damit es nicht vor-

aimt, dab z. B. bei d« r Beschreibung dei

rtderstellung eh nständig Beschäftigten d» -

samte (ieschichte der Krankenversicherung

«-wickelt wirel. Das zu tun, ist schon and«

1 Berufeneren vorbehalten geblieben, s

d, dei sie h dk A-Prüfung abnehmen

sst-n wid. Die- Z» n, die dabei vergeudet wird.

ite tiir den eige ttlichen ( nst.aal besser

braucht werden, elamit der Auls.uz dann

klich dein entspricht, was geforederl wirel.

un auch viel anderes, nicht zum I hema ge

endes geschrieben wird, ht sehi hiebt

r Findruck, als ob es aas Verlegenheit ge¬

liehen se*i. h h hab ! e Beobachtung gemacht,
ein kürzerer, aber inhalt- nnd formgerei hte

.s uz immer besser in seiner Bewertung ab-

[i t, als ein langeps, sehwulstiges II tum

I und allgemeinen I Wendungen,

die man besser im Tischkasten Ueegen labt. Dab

der Inhalt der au_einnnderfo!gende*n Satze* zu-

sammenhängend sein mufi, dürfte wohl auch

Voraussetzung sein. Auch dei Satzbau. die

Grammatik und die Interpunktion mühten zum

gröfiten Teil den Anforderungen nügen.

Dunkle, schwel lall ige- Ausdrucksweise durch

falsch -baute- und überlange Satze- müfiten

vermieden werdeen, g rohe Sprachschnitze
dürfen überhaupt nicht voi kommen.

Mit den von mir hie-r geschilderten Punkten

scheint sich die FOrtbildung bisher wohl wenig

beschäftigt zu haben, aus wa-lchen Gründen ist

mir nicht klar. Ebensowenig scheintman sichmit

dea Bureautechnik beschäftigt zu haben, obwohl

die- Prüfungsordnungen allgemein vorsehen,

dab in der mündlichen Prüfung die allgemeine

Kenntnis (nicht nur die besondere) der t<ech-

nischen Einrichtungen des Geschäftsbetriebe

verlangt wird. Allerdings machen elie Prüfungs-

ordnungen wohl die Einschränkung „soweit dea

Prüfling sie in seiner bishei iger\ latigkeit be-

sonders kennenzulernen (ieleegenheit gehabt
hat". Weiter heifit es aber „soweit sie der

Prüfling zur ordnungsmäbigen Erledigung seinei

Dienstoblieegenheiten kennen mufi44. Ich nehme

an, dab die Angeestellten, ehe- <• A-Prüfung

oblegen, nun nicht dauernd, ihr ganzes Leben

lang nur die- rätigkeit ausüben werden, elie sie*

gerade zur Zeit der Ablegung eler Prüfung voll¬

führen. Auch noch e-in weitere Punkt scheint

mir der besondren Beachtung wert, besonders

für die B-Prüflinge Zur allgemeinen Kenntnis

dees Kassen- und Rechnungswesens sowie zui

Gewandtheit im geschäftlicheen Verkehr mit B<e-

hörden, Aerzten, Versicherten usw. rechne ich

nicht nur das rein. Rechnungsmäßige, wie z. B.

Kenntnis der Bestimmungen über Ait und Form

<ha Rechnungsführung, sondern auch den In¬

halt von dabei in Frage kommenden Verträgen

usw. Darunter verstehe- ich die Kenntnis von

der Beschaffenheit dei Leistungen, di die

Lieferanten der Kasse zu bringen haben, wie- die

Art und B'-se hoffenheil de-i Bi illen und sonstigen

kleineren und gröberen Heilmittel, ehr Sach¬

leistungen der Aerzte und der Apotheken, <Ii

dazu gehören. Genau bekannt mufi z.B. sein

\ \i tei se hii zwisi hen 1! • igen« luf-

nahme und einer Röntgendurchleuchtung, Die

einzelnen Licht- und Wärmebeestrahlungen, die

verschiedenen Bädei und Massagen müssen be-

kai nt sein, ebei so was Bi- was Meniske

Brillen sind. Auch darüber mufi genügend Kin

heit hellsehen, in ein Leisten- und w ein

Hoden! .d aussieht, was füi Preisi dafüi

insbesondere und als ungefähre Durch¬

schnittspreise. \ < h d irtibe i müfite

en, was die amtliche preußische ( ii

Ordnung t. wi ange- -•

hin t ie Bezj ihlunc i ler Liefi i usu

Richtlinien des Reichsnussehusse \ Aerzte

1 Ki nkenkasi *..
die füi die n Ge

ss fen dabei ni< ht vei ge

121



wereden. Das Verhältnis /u d» Merzten ein-

hend zu erkennen, ist von jeher schwierig
ien. Abei [ le deeshalb sollte es in den

II richtskursen nicht stiefmütterlich b«

tvlelt v\« n.

Wenn alle» diese Punkte in den Foi tbildungs-

kurse ebührende Bei ü< ksichtigung finden,

dann wird h dei | mte Unterricht fesseln¬

de i werdeen.

/ u 6. Dafi bei Beachtung ehs Besprochenen
1 Leistungen gern in esteigert Weerden

können, wird j. dem einleuchte«*. We-nn nach

dem Mafistabe geprüft wird, wie ich ihn unter

md 3schilderte, elann wird bei befriedigenden
Figebi ich für die von mir geschilderten
Lüi ke n das Bildungsniveau i ntlich ge-hobe-n

i ch n.

Meine Ausführungen machte ich untei de-r

Vorausetzung, dafi an anderen Orten ähnliche

Beobachtungen gemacht wurden. Aus ent-

spiecheneh-i Fühlungnahme* mit ande-re-n Kol-

mubte ich das annehmen. Empfehlens¬
wert erscheint es mir deeshalb, wenn andere

Kollegen, die- ebenfalls im Prüfungsausschuß

tätig sind, an dieeser Stelle* auch ihre Beob

htungen bekanntgeben würden, denn nur d

durch wird sich eine gewisse Einheitliche

herauskristallisieren.. Aus dieser Aussprach
wird dann sicher unsere Organisation für ;hi

Fernunterricht manche Anregungen entnehmen
keinmn. Ich stehe auf dem Standpunkt, dab

nicht ZWeckmäfiig ist, etwa bekannte Mängel EU

rschweigen. Nur durch ihre Aufdeckung une

Besprec bung- können wir der Sae he- dienen.

Zum Schiub will ich noch die Anregung
ben, die bisher in Sämtlichen Prüfungsaus

se hassen gestellten schriftlichen Aufgaben mit

ch-n dazugehörigen Lösungen und, soweit es

möglich ist, die etwa für die mündlichen Prü¬

fungen gestellten Fragen nach de*n «einzelnem

(iebieten zusammenzufassen. Wenn sich daraus

itfaden für sämtliche Prüfungsausschüsse
ergeeben würde, könnte das nur begrübt werden

Es würde* dann nicht nur die in dem einzelnen

Prüfungsausschüssen von dem Prüfern iw

h-istende- Arbeit g*e*minde*rt werden, sondern auch

den Unterrichts- und Fortbildungskursusleiten
wäre damit ein gut«es Hilfsmittel an die Hand

gegeben.

Verwaltung.
Die Mitglieder- und Krankheitsstatistik

der Krankenkassen.

In Ni. ? S. 129 ff. dieser Zeitschrift unter¬

nimmt Stelz« i de-n Versuch, de-n Arbeitsgang
mit den erforderlichen Hilfsmitteln zur stati¬

stischen Erfassung ehu (iieschäftsvorfälle im

Hinblick aut die* Mitglieeder- und Arbeitsunfähig¬
keitsziffern in de-n BcTe-ich dei öffe*ntliche*n

Diskussion zu stellen. Fs soll kein bindendei

Vorschlag se-in, sondern eine Anr<egung9 elie

einer eveentuellen Vereinheitlichung auf dem

I biete dei Statistik wenigstens tüi einzelne
wacht ige* Fin zeit est stel hingen de-n Weg ebnen
soll. Diesem Gedankengang kann man folgen,
Zumal mit den in bezug tut die- Statistik in den
neue-n < n s< hattsbei ie hte-n gemachte*!. Vorschlä-

i m verheißungsvoller Anfai gemacht
wur«de. Dieese Konzentration, wichtige Fest-

st eil ungen nach einheitlichen Voi schlagen für

das gesamte | hsge-biet zu treffen, ist not¬

wendig wenn die statistische Frhednmgn-n
ihren Zweeck erfüllen sollen. Dabei bleibt noch

hinreichend (ieleegenheit, auch den örtlicheen
Bedüi fnissen Reechnung zu tragen.

Wenn ie h mit meinen nachfolgender Am

gungen von denen Stelzers abwedeln-, so be-

das nieht «lie \\ikundung eines neuen

S\ steins. ßödcleker hat schon 1926 in „Deutsche
Krankenk isse4 Spalte 2*19, tut dieses System elei

Kartei hingewiesen. .Trotzdem erscheint aber

\ulna-i ksummachen empfeh¬
le! n zu das Karteisystem die
zwecki n Form zui Erfassung der Ge-

!ts\ Ol taile- dal Stellen dui tt

Weshalb sollen wir uns noch einees Krank<en-
buches bedienen., wenn wii dieses durch elie»

lailie und iro Ge ftsvei kehl \ iei I

ersetzen können? Jed.- Karl

erhält eine tortlaute aale Nummer, die es ermög

licht, die Gesamtzahl der Ai beitsunfähigkeits
fälle am Jahresschlub einfach abzulesen. Eine
I'rennung nach Geschleechtern kann durch cht

Wahl einer andern Kartenfarbe ohne* Zeitauf¬
wand vorgenommen werden.

Die Karten erhalten am Kopf zweckmäßiger
weise zur A b 1 ö sun g der beson d e* r e i

Zählzettel folgenden Aufdruck:

Gewerbe«

gruppe

Krankheits

gruppe

Alters¬

gruppe*

Krankheits¬

dauer Jahrgang

In der übrigen Einteilung kann ganz inclivi

duell verfahren werden, obwohl eine* Formulai
einheit wünschenswert und sicher auch wärt

schaftlicher wäre.

Unbedingte Erfordernis ist nun für die Füh

rung- einer Statistik überhaupt, dab man sie

eines anerkannten Krankheits- unel Gewerbe
Schemas bedient. Meinen Ausführungen ist wi
be-i Stelzt r auch das rheinische Mustei ze

runde gelegt. Jedoch habe- ich für die- Sl
-tistik eine Erweiterung vorgesehen, die sie

aut die* Feeststellung der Krankheitsdauer nai

bestimmten Gruppen erstrecken soll. Vor)
se-hen sind 5 Gruppen. Die- letzt»- Gruppe
dabei nur für solche Kassen bestimmt, die

Leistungspflicht über 26 Wochen hinaus
- «lehnt haben. Für die Einteilung **%?;

Iolgende Gruppen in Vorschlag gebracht:
Krankheits

Gruppe I II III IV V

Krankheits-

luei 1. 1") 29 92 183 über 183 l



Mit dieser Einteilung werelen die Krankheits¬

alle in leichte, mittlere und schwere Fälle

egenseitig abgegrenzt. Damit wird die Mög-
ichkeit geboten, nicht nur elie Durchschnitts-

uikheitsdauer t est zuhalten, sonelern auch

len prozentualen Anteil eh-r einzelnen Gruppe
Verhältnis zur Gesamtzahl elc*r Fälle fest-

astellen. Außerdem kann ermittelt werden,
eviel Fälle* unter der Durchschnittskrank-
itsdauer liegeen urd wieviel Fälle dieese

tauer sowohl allgemein als auch in bestimmt

iraden übersteigen. Außerdem bietet die* Auf¬

teilung elem Kassenpraktiker mancherlei Mög¬
lichkeiten eler Auswertung beim Leistungsaus¬
bau oder bei Sanie*rungsmabnahme*n.
Wie kann man nun am zweckmäßigsten und

mit dem geringsten wirtschaftlichen Aufwand
diese Zahle-n ermitteln? Fs ist dazu eine* Kartei,
getrennt nach Geschlechtern wie die Kranken¬
karten erforderlich, in der Karten nach
Muster 1 benutzt werden.
Die punktierten Linien müssen in einem

solchen gleichmäßigen Abstand voneinander

eingedruckt werden, daß in jede Spalte- e-in

Gewerbegruppe

Krankhedts-

statistik

1930

Krankheitsgruppe

Nr Nr.

männliche*

Fälle nach der Krankheitsdauer

bis zu 15 Tagen | 16—29 Tage
Altersklasse

Fälle nach der

10—91 läge

Krankheilsdauer

OT IS3Tagc iiberlHVTage

I

bis 19 Jahre

bis XII

über 59 Jahre
1 Dt* urf

W Klein

MuMer 1

Leistungsstatistik 1930

(Krankheitstalle, Leistungstage nach

Aerzten und Altersgruppen )

Name cles Arztes

Altersgruppe

\htT von l>i^ J ihre

_

Z Leistungstage un Leistungstage

Krank.- knstal-spfleg. ||,.m kr.- Anstaltspflege
geld A ( . pt ld A. B (

an Leistungstage an

Heim- krank.- in*taltspl tleioi-

pflege M \ H. ( (»tl-

t

x

I 2 5

"^-

T 1



tei Sti ich von n nae h unten

z" en 1 Je) • Strich zählt eir

I

Die Kartei wird ch Gewerbeegruppen und

[> clu- nach Krankheitsgn
I )• Ai beitsg ii we

blll I eSpl e e hen.

Daneben wird zur Ermittln dei Zahlen I

uen, den Aufsichtsbehörden einzureichean-

den Gepsciiäftsbericht « Most« r) 1 "> 2

Karte i nach F m ister 2 in Vor-

s< hl a ht.

I) Kartei vi Kassenärzten (alpha¬

betisch) und • rhalb dei Kartei füi i»-d«

Arzt Altersgruppe /u führei Man *

ttelt so die I • Statistik im Reichsmnfi-

/ h le und kann aui !. für

ertlichen I» >t bestii Feststellungen
treffei ; Verhältnis de Vrbeitsunfähig-
k» itsfül i zu BehnneIhn \i zt.

Weit die Durchschnittspflc-*gedauer in den

\ •• das Verhältnis dei öffentliche]

zu prh \ stalten im örtliche Bereich.

A • Katen bedeutet nämlie Spalte A

he Kl Ulk* nhäuse 1 land »;

Kommune eodei des Sl '

s, die Spalte B pi

Ki inkei rsei im Besit2 Aei zten,

Orden und elgl., die Spalte ( auswärt!

Vnstalt Untei Heimpflc*ge wird Aufent¬

halt in Erholungsl B • n, Heilstätten

w. aul K ssenkosten verstnndei

Außerdem kann diepse Karte zur statistischen

Erfassui dei Geschiiftsvorfälle nach Lohn-

ütufe indt we n. In dei Kopfeinteil
ae links das Wort „Aerzten" zu ei

setzei » We Lohnstufen" und reechts

die Woi te
v

e de Ai zt« n« h „Lohn¬
stufe.

I >ie Ei gel ; K -.tistik

ttelt. / lasse

w -t« !t werden Kiank-

ifigkeit in d» vei se h l ihr-

• n und Is auch nae h Ia>hn-

stufe Je h nicht nur in 1 i tlie An-

hl •.» : Fälle sondei ae h in be zu. .1 d

Ki inkl A I*• ststellui
_

• sii

:, d hiei mit a ht er-

llen.

1 Fälle nach Vc

\« villi.

i !\

die eine G i up] ('

« ii •
s k zur Ei

i 11 i; p einer Arzt

I »¦ < hriftu Fre

V

I'

\\

( hlufi zui !

Ai be

[ » . Karten (

K/1 r Leist

I K
e :.

• :

¥ K
\

halb dieser e-ine- Unterteilung nach Krankheit

ruppen und innerhalb elieser eine- solche* nae

Altersgruppen. Jede Karte wird dann mitte

e-in. iben nach unten in der vorgesehene]
»alte < nen Striches gezählt. Die- VOI

• e* Einteilui rmöglicht am Jahre

Schlüsse ein glattes Ablesen de-r Gesamte h-

ni Sind da Kartenfälle s uf die* Kart«

dei Gewerbeestatistik aufgetragen, dann sinel die

Krankenkarten nach Aerzten zu sortieren und

innerhalb dieeser nach Altersgruppen. Aisdan

sind die Leistungstage des Einzelfalle in du

ntspreechenden Spalten einzutragen. Die Addie

re dei Zahlen in den Einzelspalten ist beizu¬

behalten, so dafi auch hier am Jahresschluß

ohi große Mühe die Ergebnisse abgele
werden können. Im Anschluß daran erfolgt
geegebenenfalls die Aussortierung nae h Lohn-

stufen. Die Auftragung erfolgt auch hier in

deer schon vorhin geeschilderteen Weis Nach

dieesem Arbeitsgang können die Krankenkartei

alphabetisch oder nach Mitglieedsnummern ab-

eleegt werden.

Zu beachten ist be i eler Leistungsstatistik nun,

ille Karten aui die- nach Aerzten geeore

neten Karteikarten aufgetragen werden, und d

Karten er freiwillig und weitervo herte

i beitsunfähigen Kranken nochmals g e s o i

ert, den hierfür vorgeesehenen Kartei¬

karten. Am Jahresschluß sind die- Zahlern

isse für die letztere Versicherungsart sowohl

füi die- Falle, aU auch für die Leistungstage

von «len» nach Aerzten ermittelten Geesni

ei ais in Abzug zu bringen. Der alse

rbleibe Rest gibt das Ergebnis für die

versicherungspfl i n arbeitsunfäh Mit-

liedei .-. i.

W x mmlung de-r Zahlen mittels di< se

Karteikartenmustei vorgenommen, dann liefert

mai ttwend Material, um • lai dem

he-n Statistiker elas Rüstzeug zui

Auswertui und Sondierui zu .

m

zun. andern luch dei K issenpraktiker ii

Besitz von Unterlagen, die er mit zur Aufr<echt-

erhaltung einees ordne mäßigen (ieschäfts

be bes notwe t, zumal nicht nur a;

J hresschlufi, ern zu |<eder Zeit die er-

lichi Ergebnisse elt we

ke

K nobersel nst Rahm ir., Solingei
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inter gewissen Voraussetzungen einen Erstat-

ungsanspruch an elen 1 laftpflichtigen vor-

hen. Soweit nämlich eler Verletzte nach

mderen gesetzlichen Vorschriften Ersatz eines

haeh-ns beanspruche i kann, de-r ihm durch

Krankheit, Unfall oder Invalidität erwachsen ist,

eht dieeser Anspruch kraft Gesetz<es ($ 1542

'VO.) auf deen Versicherungsträger insoweit

her, «als er dein Wrsicherten nach eh-r RVO.

Leistungen zu gewähn n hat

De-r Erstattungsanspruch entsteht tür die

Krankenkassen nach $ 1542 RVO. erst dann,
Wenn festgeestellt ist, dab eh-r Schädiger dem

Verletzten nach gesetzlicher Vorschrift zum

Sechadenersatz verpflichtet ist. Der in Anspruch
enoinme-ne* Dritte* kann g*e*gen die- Kranken¬

kasse alle Finwe-ndungen machen, die ihm gegen

die Geschädigten zustehen, z. B. eh-n Einwand,
lab de-r Schaden überwieegend von dem Ge—

chädigten se-Ibst ve rschuldet ist. Ist über*"

wiege-ndes e-ige nes Verschulden festgestellt, hat

der Versicherungsträger überhaupt keinen An¬

spruch ge*gen eh-n Dritten.

Xach einer Reichsgerichtsentscheidung ent¬

steht dei Entschädigungsanspruch eh-s Ver¬

sicherungsträgers schon in dem Zeitpunkt, in

dem che Leistung spflicht des Wi sie herungs¬

trägers entsteht. Die- rec htliche- Be-eleutung hier-

bei besteht darin, daß, sobald eler Ersatzan¬

spruch aut die- Krankenkasse* übe-rga-ganga-n ist,
der Versicherte ele-in Schädiger gegenüber nicht

mehr klage-bcue-chtig1 ist, falls nie ht rechtskräftig
eiber den Orund eh*s Anspruchs e-ntschieeie-n ist.

Der Anspruch des Versiche-rumgsträg-ers nach

>i 1542 RVO. kann nur in Höhe* ehr satzungs¬
mäßigen Leistungen geltend gemacht werden,
die eh*m Versicherte*.! zustehen, und zwar nur in

Höhe eler tatsächlich gemachten Aufwendungen.
Fin z. B. über die* satzungsmäßigen Le-istungen
hinaus übernomine-nes Heilverfahren wirel von

der Fisatzleistungspthcht nicht berührt. Ebenso

sind nicht die* Kosten über Verhandlungen be*-

treffend elen Anspruch oeler bare- Auslagen für

ärztliche Gutaechten zu ersetzten. Die Kranken¬

kasse- hat zunächst ihre Leistungen dem Ve*r-

< heuten zu gewähren, vorbehaltlich cles I:i-

:tzanspruche-s ge*grn Dritte und darf nur im

Rahmen eies $ 223 Abs, 2 RVO. aufrechnen

Beträge, che elas Mitglieed vom Schadenersatz-

pflichtigen be*reits bezogen,aber zu erstatten hat.

Nach $ S52 BGB. verjährt eler Anspruch
luf Frsatz de-s aus einer unerlaubten Handlung

entstandeenen Schadens innerhalb von dre-i

ihren von ehan Zeitpunkt an, an welchem der

Verletzte von dem Schneien und der Person

s Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne

diese Rücksiecht aut diese- Kenntnis in 30 Jahren

?n eler Be*ge-hung eler Handlung an. Dagegen

»trägt elie- \Via i irungsfrist abweichend vo

? sen Vorschrifteen aut Grund de*s Reichshaft-

iieht \ und eles Oe-se-tzes über den Ve-r-

hr mit Kraftfahrzeugen nur zwei Jahi

e-ite r ist nach dem Re-ichskrattfahiL '/ zu

chten, elab eler Frsatzanspr ue h innerhalb

M maten dem Ersatzpflichtigen, nachdem

r Bereechtigte \<>n eh*m Schaden und eh*r

a»n de-s Fi satzpflichtigen Kenntnis erhalten

it. angezeigt sein muh

Man sieht hieraus, dafi eine Kis^ sit*

?n ihren Rechte ius $ 1542 RVO. Gebrauch

machen wall, eine Reihe von Vorschriften zu I

achteen hat. Fs ist elaher unbedingt erforderlich,
daß, sobald eine* Kasse Kenntnis von e-ine-m

durch Dritte* entschädigungspflichtigen Unfall

erhält, sogleiech ein ausführliches Protokoll auf¬

nimmt, aus cle-m che* für eh-n Frsatzanspr uch
erforderlichen Angaben, wie Namen von Zeugen,
Ort, Ze-it, Art eh-s Ereignisses usw. ersichtlich

siml. Ferner ist wichtig*, elie- Zeugenaussagen zu

protokollieren oder falls polizeiliche Ermittlun-

emacht, die hierüber entstande*nen Akten

mit herai.zuziehe-n. Sodann ist wichtig, dem Er¬

satzpflichtigen Mitteilung zu machen, daß die-

Kasse gemäfi $ 1542 RVO. die Erstattung ihrei

Aufwendungen verlangt. Schwebt bereits e-in

gerichtliche \re-rtahren eh-r Staatsanwaltschaft,
so ist tunlichst der Ausgang ehs Prozesses ab¬

zuwarten.

Erfahrungsgemäß haben elie* Kasse*n bei recht¬

zeitiger sachgemäßer Behandlung eines durch

Dritte* zu entschädigenden Unfalls eineen nicht

unerheblichen Te*il ihrer Aufwendungen zurück¬

erhalten. Fs ist daher erste Pflicht ednes jeden

Kassenpraktikers, r«estlos von deen Bestimmun¬

gen eh-s ^ 1542 RVO. Gebrauch zu machen, um

ehe* Kassen vor zu groben Ausgaben, elie* durch

die- heutigen, häufig vorkoimi)c*nden Verkeairs-

Und TUUtlM lp llntällc* entstehe-n. zu T>e*Wahre :

Die Berechnung des Hausgeldes für

Arbeitslose.

Für elie» Durchführung der Kranke*nhilte* für

Arbeitslose gelteen im allgemeinen che Vor¬

schriften eh-r Reiechsversiecherungsordnung; e-ine»

Sondervorschrift sie»ht nur $ 120 AVAVd., elie

Höhe eh-s Krankengeldes betreeflend, vor. Bei

de*r Bereechnung eh-s Hausgeldes ist alse> sinn¬

gemäß $ ISO RVO. anzuwenden. Die-se* B«e-

Stimmung be*sagt, dab im Falle eine»r Kranken-

hauspilege» de*s V(*rsic lu-i te-n e-in Hausgeld im

Betrage d e- s h a 1 b <* n K r a n k e- n g e-1 d e- s

t'ir elie- Angehörigen zu zahlen ist, se>te*rn e*t

bisher diese- ganz oder übe-rwae-ge-nd unterhalten

hat Der Krankenhauspile-ge* ist nach de-r Not-

veerordnung elie- Unterbringung in e-ine-m Gee-

nesungshe-im, Frholungs- ode-r Kurheim gieich-
zuachten. Die Hohe* ch*s Krankengeldes be¬

stimmt, wie- be*reits erwähnt, $ 120 AVAVO.

Danach wirel de-m Arbeitslosen bei Arbeits¬

unfähigkeit eh'rje-nige Betrag als Krankengeld

gewährt, den er an Arbeitslosenuntei Stützung

erhielte, we*nn er nicht erkrankt wäre. Die- Be¬

stimmung- eh-s ne-ue-n $ 105a AVAVO., wonach

eine- Zurückversetzung ve>n ch*n Sätze-n der

Klasse- VIII ab erfolgen kann, we-nn d rforder-

liche versicherungspflichtige Beschäftigungszeit
(innerhalb de-r h-tzte-n IS Monate vor der ersten

Arbeitslosmeldung mindeestens 52 Wochen) nicht

nachgewiesen wird, hat darauf keine*n Einfluß

Wohl abe-r können über elie Frage de-r Be ree h

nung de-s Hausgeldes Streitigkeiten intreten.

Sofern also die- Bestimmung- de-s $ 186 RV< >

in da* Satzung übernommen ist und ke-im- be

sonderen Famili<enzuschläge gewährt Weerden, i^t

in je-dein Falle e-in Hausgeld im Betrage des

halben Krankengeldes zu gewährten. Das Mit¬

glieed könnte sah alse. leicht aut den Standpun
stellten urul behaupten, dafi die- Haltte dea

Aibeitslosenunterstützung dos Hausgeld In-

.-Ut. In Anwenduni der reinen tees-



hestimmung würde sich di ^n einem Beispiel
tert ^ie folj uswirkten:

in veerheirateter Arbeitsloser erhält

I h eh n Sätzen de-r Klasse VIII

Unterstützung vor» 40v.H (35v.H,
Hauptunterstützung 5 v.H. al

lainilie-nzuse hla. de-s Finheits-

lohfies von 45, RM. wöchentlich l& RM.

Ai beitslosenunterstützunj das

Hausgeld wurae- demnu h .... 9,— „

wöchentlich betiagen.
Dies kam. jedoch m. F. nicht richtig- sein, elenn

dadurch würde] die- Kasse bereits ehe Hälfte

d'-s selten d* Arbeitsamtees gezahlten
imilienzuschl mit basten. Ausgeheend vcu.

den < -»sie htspunkten, elab sich die* Gewährung

von liath istungen jeweils nach dem Orunellohn

(§ 180 RVO) beanesse-n und die Vorschrift des

$ 120 AVAVG. nur eine Sondervorschrift aus

n in Fachkreisen allgemein bekannten Grün-

de-n darstellt, muß elie Berechnung des Haus-

!• s tur Arbeitslo auch nach eliesem e-r-

en. Um bei eh-n» angeeführteen Beispiel zu

bleiben, ergibt sich folgendees Bild:

Grundlohn F _o des Finhe-itslohnes) . 4,50 RM.

Das Hausgeld beträgt Y% cles Grund¬
lohnes 1,125 n

täglich« ergibt für 1 Woche (7Tage) 7,88

Et* is umfangreiche! wird die Bereechnung
•am, wenn einmal satzungsmüßig Familien-

zuschlag geewährt werden, e-i* Zurückver¬

setzung gemäfi $ 105a AVAVG. erfolgt ist und

zum ande ren ine-hre-re zuschlagsbea ee htigte
I amilieenangehörige vorhanden sind. Gesetzt
der» Fall, ein Arbeitsloser mit e|re-i zuschlags-

riL'te-n Angehörigem erhält statt nach eh*n

S.itz«:. <ier Klasse- X ehe Hauptunterstützung
c*h Klasse VIII und die Familieenzuschläge
ioe h weiter nae h X.

B e- i s p i e I.

Die Unterstützung würde betragen:
»v.H. des Einheitslohnes (45. RM.

aentlieh) nach Klasse» VIII
. . 15,75 RM.

als Hauptunterstützung, 15 v.H. des

1 • itslohnees (57, RM. wöchent¬

lich) I Klasse- X 8,55 „

ds Familie ischlag.

Unterstützung: 24,30 RM.

Be i h n u n j des Hausgeldes:
Grundlohn ( i* eh-s Einheitslohnes

ich VIII) 4,50 Mk.

H lusgeld (-» de-s Grundlohnees) 1,125
I)u- K isse gewährt satzungsgemäß

: r eden weiteren Ange¬
hörige] n in I lohe von > vom

indei t de (irune llohnees
Zu» .'

.
zum Hausgeld, demnach

IM v.H ii,4->
.,

H aedie Hausgeld betragt 1,575 Mk

I). in solchen Fällen, v\ eine Zurückver-

tzung erfolj st, die K uch nur ehe Bei-

dem niedi igen c ii undlohn erhä
n selbstverständlich nichl an, dafi aueh

' Zuschläge zum I tausgeld
nach dem höheren Grundlohn gewährt werden,

• U »1 mg fehlt.
Ft nst J a u c h, Flensburg

Die technischen und maschinellen Hilf*-

mittel einer grofien Kassenverwaltung.

Dem Jahresbericht eler Allgemeinen Ort

krankenkasse der Stadt Berlin entnehmen w

folgende inteue -ssanten Ausführungen:

„Di Frweiterung unserer Aufgaben un<

Leistungen stellt an die Kassc-nverwaltunu

immer neue Anforderungen. \\ ir sind deshall

fortgesetzt bemüht, unseren V«erwaltungsappa
rat zu verbessern und uns aller Hilfsmittel d»

mejdernen Bürotechnik zu bedienen. Welch»

Riesenarbeit im letzten Jahre von unserer Vei -

waltung zu bewältigen war, ist aus den Einzel-

berichten zu ersehen, wie sie aber bewältigt
wurde-, geht aus den Berichten nicht hervor.

Wir wollen deshalb an dieser Stelle einmal

zeigen, welche technischen und maschinelle

Hilfsmittel sich unsere Verwaltung zur Durch¬

führung ihrer Aufgaben nutzbar gemacht hat.

In ele*m Berichtsjahre waren rund 954 000

Beitragszahlungen zu bearbeiten, che wir — wa¬

nn anderer Stelle gezeigt wurde — zum größten
I eil Über das Postscheckamt erhielten. Diese

Zahlung! n werelen elurch Sch r e* i b in a SC h i -

e n m i t Zählwerken zusammengestellt
und gehe-n elann zur Gutschrift in elie- Rech-

nungsabteilung. Hier befindet sich für jeden

Arbeitgeber eine Kontokarte mit verschicken

farbenen oder verschieden geformtem Reitern,

die uns elie- Ordßc* seines Betriebes, seäne Zah¬

lungen unel Rückstände, Mahnungen, Zwangs¬

beitreibungen, Konkurse usw. anzeigen. Wir

haben dadurch eine sichtbare* Buchfüh¬

rung*, che- uns einen vollständigen Ueberblick

über unsere- 85000 Arbeitgeber gibt und uns

gestattet, innerhalb weniger Stunden elen Stand

der Beitragszahlungen genau festzustellen sowie

jede bemerkenswerte Veränderung sofort zu

.kennen. Da elie Znhlungsreiter mit jeder Bei¬

tragszahlung ihren Platz verändern, bihlen sie

die- Grundlage tür elas Mahn- unel Beitreibungs¬
verfahren.

In unserem Bericht über elas Beitragswesen
hatten wir bereits darauf hingewiesen, elaß wii

neben unseren 'J50 000 Rundschreiben noch

ll'UYK) Mahnungen an che- Arbeitgeber ver¬

senden mußten. Die* Adressierung der Brief-

umschläge und Postkarten geschieht natürlich

auch maschinell. Unsere a u t o m a tische

A dr essi e- r m o sch ine ist imstande, tag
lieh 30000 Adresse-n herzustellen, so elaß wii

e-in Rundschreiben an unsere Arbeitgeber h

wa-nige-n lagen unter denkbar geringstem Ver¬

waltungskostenaufwand versenden können. Zm

Bedienung dieeser Adressiermaschine*, cht* uns

ermöglicht, alle wichtigen Vorgänge, Ge*se*tzc*s-

änderungen usw. de-n Arbeitgebern aut schnell¬

stem Wege zur Kenntnis zu bringen, sind nm

einige Angestellte notwendig.
Irotzdem sich die Einzahlungen auf unsere

Postscheckkonten ständig vermehren, wureh

von unseren freiwilligen Mitglieedern und aud

\' inem le-il unserer Arbeitgeber im letztei

Jahre immer noch last 223000 Barzahlungen
unseren Einnahmekassen entrichtet. Auch diese

Kassen sind zu einer schnelleren uwd korrekte!
Abte i tifi ung dei Arbeitgeber und Vei sichert

mit maschinellen I lilfsmitteln ausgerüstet I Me

hlungen durchlaufen eine Kontroll¬
kasse, die- nicht nur dem Einzahler sofo



i gedruckte* Quittung ausfertigt, sondern

ichzeitig die Zahlungen zergliedert und

immiert, so daß wir am Kassenschluß nicht

eir die Gesamtsumme aller Zahlungen be-

/en, sondern gleichzeitig wissen, welche Be-

ige davon auf die Kassen-, Arbeitslosen-,
liecht-, freiwilligen usw. Beiträge, Zuschläge

1 Gebühren entfallen.

Erfahrungsgemäß drängen sich die Beitrags-
Mungen in der ersten Monatshälfte und

ßerdem noch an den einzelnen Tagen in we-

en Stunden zusammen. Um trotzdem mit

en vorhandenen Arbeitskräften eine schnelle

\bfertigung zu erziele*n, haben wir die Ein¬

ahmekassen der Zentrale mit Geld-

e-chselmaschinen versehen, die den

issierern gestatten, ihre Arbeitsleistungen
¦ine weiteres um die Hälfte zu erhöhen. Die

mit eliesen Maschinen gemachten guten Erhöh¬

ungen veranlaßten uns, auch den Zahlstellen-

ssierern, die in dem Berichtsjahre rund

Millionen RM. Barleistungen auszuzahlen

tten, ähnliche Maschinen zur Zahlung eler

Unterstützungen zur Verfügung zu stellen.

Bevor wir die Rechnungen der Apotheker,
I hogisten, Badeanstalten, Optiker, Masseure

isw. zur Zahlung anweisen, sind sie nebst den

zugehörenden Verordnungen nachzuprüfen.
I ist sechs Millionen Arznei- und 850 000 andere

Verordnungen gingen im Jahre 192S durch

diese Prütungsstellen. Soweit es sich um die

i (chnerische Nachprüfung handelt, verwendet

Verwaltung hierzu zweckdienliche*

R e c h e n m a s c h i r e n
,

die entweder die

einzelnen Beträge ae dieren und elas Gesnmt-

i rgebnis dann mit der Rechnungssumme ab¬

stimmen oeler elie einzelne*n Positionen nach¬

rechnen. Wir haben zu diesen Arbeiten Ma¬
chinen für zwei Rechnungsarten, aber auch

Maschinen, ehe alle* vier Rechnungsarten be-

i ischen.

Daß auch in eler Buchhalterei zur Zusammen¬

hing de-r Einnahmen und Ausgabe*n, Nach¬

prüfung der Zahlstellenabre-chnungen, Abstim¬

mung unserer Bank- unel Postscheckguthaben
usw. Maschinen Verwendung finelen, darf wohl

I besonders betont zu we*rden. Denn an

dieeser Stelle findest die Reechenmaschine ihr

¦•ßtes Betätigungsfeld. Wir haben hier zehn«

itige Additions- und Subtraktionsmaschinen,
er auch eine- Maschine mit Auf speiche¬

lt n g s w e* r k im Gebrauch, elie- uns besonders
ei der Führung der grofien Hauptbücher sowie*

bei den Monats-, Quartals- und Jahres¬

abschlüssen gute Dienste leistet.

Unsere umfangreiche Statistik könnten wir

ohne maschinelle Hilfsmittel gar nicht oder nur

mit einem großen Kostenaufwande durchführen.

Die von uns verwendeten Lochkarten¬

maschinen arbeiten nicht nur schneller, zu¬

verlässiger und billiger, als es Menschenhände

vermögen, soneiern geben uns noch die Mög¬
lichkeit, die Statistik auf Gebiete zu erstrecken,
die wir vorher nicht zu betreten wagten. Die

elektrischen Lochkartenmaschinen bestehen aus

eine*r Lochmaschine, die das Material vorbe¬

reitet, einer Sortiermaschine, die das Material

sichtet, und einer Tabelliermaschine, elie das

Ergebnis in Druckschrift zusammenstellt. Mit

der Sortiermaschine können wir stündlich 12 000

Zählungen zwölf verschiedener Gruppen vor¬

nehmen. Eine Anzahl verschiedenartiger elek¬
trischer Rechenmaschinen ist uns

außerdem noch zur Ermittlung von Vergleichs¬
ziffern usw. bei unseren statistischen Arbeiten

behilflich.

Fehlerfreie Vervielfältigungen für die Ver¬

waltung, graphische Darstellungen für den Jah¬

resbericht u. dgl. stellen war selbst durch Pho¬

tographie her. Die daraus entstehenden

Kosten sind geringer als andere Vervielfälti¬

gungen.
Die- Vielseitigkeit unseres Aufgabenkreises

und unserer Verwaltung erklärt es, elaß wir

neben großen Druckaufhagen auch viele Vor¬

drucke geringeren Umfang« benötigen. Gerade

diese kleinen Druckaufträge sinel aber verhält¬

nismäßig teuer, wfeil ja die Satzkosten bei der

kleinen Auflage in der Regel dieselben sind

wie bei der großen. Infolgedessen werden alle

Vordrucke geringeren Umfangs in unse*rer Ver¬

waltung mit einer eigenen I y p e n d r u c k -

ma sch i n e hergestellt, die seit Jahren in zu¬

friedenstellendster Weise arbeitet und uns bis¬

her recht erhebliche Kosten erspart hat.

Die Erledigung unserer Post haben wir, so¬

weit es möglich ist, auch der Maschine über¬

tragen. Die eingehenden Postsendungen
Werden auf schnellsten! Wege maschinell ge¬

öffnet, die* abgehenden Sendungen maschinell

geeschlossen unel maschinell frankiert.

Durch diese modernen bürotechnischen Hills-

mittel konnte unsere Verwaltung che rätigkeit
der Kasse*norgane mit einem verhältnismäßig

gering*e*n Kostenaufwand wirksam unterstützen.'

Wz.

Angestellte und Beamte.

das Hilfsarbeiterrecht nach dem neuen

Reiechstarifvertraq.
Uebej die* re-chtliche- Stellung eh-r Hills-

beitei bei «h-n Krankenkassen herrschen viel-

h noch Zweifel. Fs se*i daher versucht, im

enden die Rechtsverhältnisse dei Hilfs¬

heiter im Zusammenhang darzustellen.
Zunächst: Wer ist Hilfsarbeiter? Die Bezeich-

g „Hilfsarbeiter" ist aus dea Praxis de-r

akenkassen entstände. In der Reichsver-

he-rung soreInung-. r|j<. die Dienstverhältnisse
r Krankenkassenangestellten allgemein r<egelt,

t sie sich nich .
Dort ist in $ 351 Abs. 2

diglich von Angestellten, die- nur am Probe,

zu vorübergehe-ndea Dienstleistung odei zui

Vorbereitung beschäftigt werden', die Rede.

Dieser Personenkreis wird den vertraglich auf

Grund eh-r Dienstordnung Angeestellten <ji"jen
*

übergestellt. Nicht alle eh.zu gehörenden An¬

gestellten sind jedoch auch Hilfsarbeiter im

eigentlichen Sinne.

Dem zwischen dem Hauptverband deutsche!

Krankenkassen und dem Z< ntralverband dei

Angestellten abgeschlossenen rarifvertro

vom 14. Mai 1928, im folgenden kurz „Reichs¬

tarifvertrag*4 genannt, kommt das Verdienst zu,

hie*r klare- Begriffe schallen zu haben. I >e i

Reichstarifvertrag um ; se he idet vi«a ( iruppen



voi Krankenkassenangestellten: I. Angeestelltei einbarung zu reegeln, findet abe-r seine* Grei

Hilfsarbeiter, *. Aushilfskräfte, 4. Lehrling in den bestehenden tarifreechtlichen Bindung
II \ teilten* sind die* der Dienstord- Soweit also die- Vertragsparteien elen Partei»

unterstellten Krankei kassenai teilte de-s Reichstarifvertrag« angehören, hab.

Ken, füi deren Anstellung die Vor- dessen Vorschriften Anwendung- ZU finden.

sehritt de-s 1(' RVO. gilt. Dei Begrifl de-s Dei Reichstarifvertrag nimmt Rücksicht aul

Lehrlings bedarf keinei näheren Erläuterung, ehe- besondere Stellung der Hilfsarbeiter, indei

nach Rechtsprechui und Verkehrs- e-r ihnen im $ 29 Zitier 4 das Recht einräum

tnschauung fest umrissen ist. Dai n kann nach zweijähriges Hilfsarbeiterdienstzeil ihi

d Abgrenzui des Begriffe Hilfsarbeiter Unterstellung unter die Dienstordnung durc

: dem dei Aushilfskraft im Einzelfalle schriftlichen Anstellungsvertrag zu fordern

Schwierigkeiten hen. Dei Reichstarifver- Diesei de-n Hilfsarbeitern gewährte besonder«

tr be t, dafi Aushilfskräfte solche Be- Rechtsanspruch ist begründet, ela ehe Hills

hüftigte smd, d nur zu vorübergehend« arbeiter zu denjenigen Personen gehören, dun

Dienstleistuns lätig sind, und weiter, dab als weelche die- Kassenverwaltung elie» ihr elurch Ge

vorübergehend nui solche Dienstleistungen an- setz und Satzung oblieegenden Aufgaben erfüllt

zusehen sind, die den Zeitraum von sechs Mo- Ihre- Stellung muh daher eine derjenigeen ch

• n me ht überschi eiten. Eine Beschäftigung dienstordnungsmäfiig Angeestellten angeeglicheei
\ Aushilfskräften kann also nur da in Be- sein.

Iracht kommen, wo es sich um einen Bedarf Aut die Hilfsarbeiter sinel allgemein elie* Voi

n Arbeitskräften füi e-ine*n bestimmten sein iften eles Reichstarifvertrages anzuwende

/. i t i a u in handelt, etwa zur Filedigung dei welche sich beziehen auf die* Die-nstaut

Jahres ibschlufiarbeiten odei bei organisato- Wandsentschädigungen uml Zählgelder, aul

rischei Umgestaltung dei Kass<enverwaltung. den Urlaub (mit Ausnahme dei Vorschiat

lh ist stets «las Merkmal eh-s Aufierordeent- te-n über die Urlaubs d a u e r), aut di»

liehen und dei zeitliehen Begrenzung zu eigen. Versicherung gegen Krankheit unel Unfall

Anders bei den Hilfsarbeitern. Ihi« B« schaden und die Uebernahme de*r Koste-n dic*seu

chäftigung erfolgl ad Probe odei zm Vor- Versicherung auf die Krankenkasse, auf die

bereiten at eine besoldungsplanmäßige Ste-Ile Arbeitszeit, auf das Verbot von Nebeneiwerh.

im Kassendienst. Sie verfolgt ilse> de-n Zweck, auf elie- Erteilung von Ze*ugnissen und auf elie

den Hilfsarbeiter bei Eignung längere Zeit oder Führung- von Personalakten. In eler Re*gel w«-r~

a dauernd zu beschäftigen, Zeitliche G<e- de*n die- Dienstordnungen der Kranke*nkasse-i

bundenheit dei Bese haftigungsverhältnisse be- hinsichtlich dieeser Vorschriften e*iiu* ähnliche

steht nicht. Wird ein«- als Aushilfskraft im ge- Bestimmung- enthalt<en, so daß der Re*ichstarif

schilderten Siran- anzusehende Person lange*r veertrag insoweit e-ine* Aeenderung nicht bringe
als see hs Monate beschäftigt! so lieegt eine vor- wird.

übergehende Beschäftigung nicht mehr vor; Für die* besonderen Dieenstverhältnisse

dei SO Beschäftigte ist als Hilfsarbeiter an/m der Hilfsarbeiter gilt folge-ndes:
sehi Die- Höhe- der Bezüge ist ch*r bezirklichen Rt

egenübei dem f«est Angeestellten unter- gelung vorbe-halten. Die*se- wird im allgemeine
scheidet sich eh-r Hilfsarbeiter dadurch, dafi in Angleichung an elie* Besoldungsordnung dei

tai unen die* Dienstordnung- gilt, wählend die- planmäßigen Angestellten getroffen se*in, indem

Unterstellung eles Hilfsarbeiters untei die* für jugendliche Hilfsarbeiter e-in nach eh*m Ia

Dienstordnung noch nicht erfolgt ist. Dies kann bensalter abgeestuftei Hundertsatz für ältere

entweder dadurch bepgründet se-m, daß eine« be— Hilfsarbeiter ehr volle Be*trag- de*s Anfangs-
soldungsplanmäfiige Ste-lh- für eleu Hilfsarbeitei gehaltes eh-r entspreecheenden Tätigkeitsgruppe
naht vorhanden ist oder daß er die für die* vorgesehen ist. Die* Gehaltszahlung erfolgl
1 lutea Stellung untei die- I )ie-nstoi dnunL! er- monatlich nachträglich.
forderlichen Voraussetzungen in seiner Peusem Die- Urlaubsdauer beträgt nach sechs

noch nicht erfüllt hat. monatiger Beschäftigung 14 Kalendertage ii

Füi «he Reegelung dei Rei htsverhältnisse dei jeedem Kalenderjahre*, wa_)be-i als Stichtag de

Hilfsarbeiter läßt die Reichsveersicherungsord- 1. April gilt.
ung den Krankenkassen weitesten Spielraum. Erkrankt eier Hilfsarbeiter, unel ist elie* Fi

Sie beeschränkt sich darauf, ihnen den Schutz krankung mit Arbeitsunfähigkeit veerbundei

der Beestimmt n dei Dienstordnung nui in- e>de-r ist er sonst unverschuldet an eler Aus

soweit zuzubilligen, als die- Dienstordnung Übung se ines Dienst<es beehindert, so ist elas Ge

selbst eine Anwendung ihrei Vorschriften aul halt auf die» Dauer von sechs Wochen wa*it

die Hilfsarbeitei vorsieht. Die- Dienstordnungen zuzahlen, we-nn e-ine sechsmonatige* Hilf

treffen tui Hilfsarbeiter abei in der Repgeel arbeiterdienstzeit zurüe kge-b-gt wureh Dab*

nur hinsichtlich de-r allgemeinen Verhältnisse 'sind Barleistungen, elie» der Hilfsarbeiter aus de

s Dienstverhältnissees Bestimmungen. Die zuständigen Kiankenkasse erhält, in Abzug z

speziellen Dienstverhältnisse sind negelmäfiig bringen. Hierzu ist allerdings /.u beachten, d

in «1# Dienstordnui nicht geregelt. Ins- dem Hilfsarbeitei nach der neuen Fassung dt

besonciere pflepgt aus dea Dienstordnung nichts $ 1S(* RVO. em Anspruch auf Kranken- u\

über die Besoldung, den Urlaub mal da- Kün- Hausgeld nicht mehr zuste-ht. Bei urfverheiratc

der Hilfsarbeitei hervorzugehen. ten Hilfsarbeitern, elie sich in stationärer Be
M • Is einei dienstordnungsmäfiigen Vor- handlung befinden, ist jedoch in jeedem I

sehnt? greift freie Vereinbarung zwischen dem eine- Kürzung in Hohe* de-s Hausgeldes dei

h issenvorstand und de-m Hilfsarbeiter Platz. ständige Krankenkasse vorzunehmeen, Js

Das Reecht der Krankenkassen, ihre- rechtlichen auch dann, wenn e-in Hausgeld tatsächlich ni

Beziehu zu den Hilfsarbeitern duich Ver- gezahlt ward.



Die- Kündigung kann nur zum MonatSSchlufi

rfolgen, während der ersten sechs Monate der

[ilfsarbeitertätigkeit mit einer halbmonatigen,
te*r mit monatiger Frist.

Sonderbestimmungen gelten dann,
nn der Hilfsarbeiter eine zweijährige Hilfs-

he iterdienstzeit zurückgelegt hat. Zur Berech-

ung dieser Dienstzeit ist dabei bestimmt, daß

mit der Anstellung auf Probe oder, wenn

; Hilfsarbeiter vorher im Lehrlingsverhältnis
md, mit Beendigung der Lehrzeit beginnt.
Daß nunmehr ein Anspruch auf Unterstellung
ter die Dienstordnung besteht, wurde bereits

^agt. Dieser Anspruch hat zur Voraus-

zung, ciaß der Hilfsarbeiter das 23. Lebens-

ihr vollendet und den in der Dienstordnung
¦»•gesehenen Nachweis der fachlichen Befähi-

ing (durch Ablegung einer Prüfung) erbracht

t und daß er gesunel ist. Handelt es sich um

ae Beschäftigung im Außendienst, se^ soll

• eelmäßig das 25. Lebensjahr vollendet sen.

Liegeen eliese Voraussetzungen vor, so hat clic*

Krankenkasse die Unterstellung* des Hilfs-

i beiters unter die Dienstoreinung vorzuneh-

n. Ist diese» nicht möglich, weil eine besol-

ungsplanmäßige Stelle nicht vorhanelen ist, so

die- Krankenkasse ge*halten, e-ine solche Stelle

'lurch Aenderung des Besoldungsplane-s zu

« haften. Sie muß e-ntsprechende Be*schlüsse

Kassenorgane herbeiführeen und die beab-

htigte Aenderung des Stellenplane*s dem

iständigen Oberversicherungsarnt zur (i< ~

ehmigung vorlegen. Lehnt dieses die Aende-

rung ab oder kann aas sonstigen Gründen trotz

3 Vorliegens eler genannten Voraussetzungeen
die Anstellung eles Hilfsarbeiters elurch schritt-

(hen Anstellungsvertrag nicht erfolgen, so

fibt eler Reichstarifvertrag dem Hilfsarbeiter

»inen Anspruch auf die Besoldung eines gleich¬
artig beschäftigten Angeestellten. Wird später
och elie» planmäßige Anstellung' vorgenommen,

o ist ihm elie nach Ablauf der zweijährigen
I lilfsarbeiterdienstzeit zurückgelegte Beschäfti-

j ungsdauer auf sein Besoldungsdienstalter an-

airechnen. Wie* hinsichtlich der Besoldung,
ht der Hilfsarbeiter nach zweijähriger Hilfs-

irbeiterdieenstzeit auch in bezug auf die Dienst-

ultersstufeen deen planmäßigen Angeestellten
ich.

Das gleiche gilt für elie Urlaubsregelung.
Die Weiterzahlung der Bezüge- im Falle* von

ankheit oder sonstiger unverschuldeter

Dienstbehinderung hat auf die Dauer von dnd

Monaten, allerdings nicht über elas etwa vorher
? intretende Fiale des Beschäftigungsverhält-

i s hinaus, zu erfolgen. Dauert die Behinde-

ung länger als elrei Monate, so ist es dem Vor-

ad de-r Krankenkasse überlassen, sich dar-

iber schlüssig zu we-rden, ob, in welcher Höhe

d für welche Zeit er elie Bezüge weiter-

»vähren will. Beim loch- des Hilfsarbeiters
t seinen unterhalt ungsbeu echtigten Angehöri-

ein Sterbenachgenalt bis zum Ablauf eh

den Sterbemonat folgenden drei Monate zu

thlen.

Die- Kündigungsfrist beträgt jetzt elrei M<o-

ite zum Monatssc hlufi

Hinsichtlich eier Befre lung eh-s Hilfsarbeiters

der Angestelltenversit ungspflicht spi ic ht

Reichstarifvertrag ausdrücklich aus, daß

wählend eh-r Hillsai beih-rdienstzeit die Anwalt-

haft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrente

nach 5} 11 AVG. als gewährleistet anzusehen

ist. Das stimmt mit elem Inhalt des Bescheides

<les preußischen Ministers für Volkswohlfahrt

vom 14. April 1930 — III 5411a 10. 3 über¬

ein, nach dem diese Anwartschaft dann ge-
währleistet in soll, wenn zwar noch keil

Idanmäßige Anstellung- mit Anspruch auf

Juhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung
vorliegt, aber nach eler tatsächlichem Gestaltung
der Verhältnisse die Beeschäftigung reegelmafiig
Ul eine planmäßige Anstellung mit Anspruch
auf Ruhe-gehalts- und Hint erbliebeumnversor¬

gung übergeht. Fs besteht danach also Ver¬

siehe* rungsfreiheit in der Angesttdltemve-rSiche¬
rung- und damit auch in dea Arbeitslosenver¬

sicherung, soweit elie Krankenvei sicherungs-

pllicht ebenfalls weeggefalleen ist.

Für Streitigke-iten über Auslegung und An¬

wendung ele»s Reichst aril vei trage -s sieht diese* r

ein Finigungsverfahren vor dem Reichstarif-
ausschufi vor. Soweit bezirkliche Ergänzungen
zum Reichstarifvertrag ergangen sind, ist be-i

vStre*it über deren Ausleegung vor dem Bezirks¬

tarifausschub das Finigungsverfahren durchzu¬
führen. Frst wenn der Streit im Einigungsver¬
fahren keine Beilegung findet, steht den Par¬

teien der Rechtsweg offen.

Hans Adolf Aye, Halle- (Saale).

Die Studienreise.

Die erste- Studienreise Hn Angestellte dei

.Sozialversicherung-, veranstaltet vom Zentral¬

verband der Angeestellten vom 14. bis 23. Juli

1930, kann nach jeder Richtung hin als gut

verlauten bezeichnet werelen. Die* Re-isegesell-
schaft setzte sich aus 25 Kollegen zusammen,

unter ihm-n befanden sich junge unel ülte-i

KoIl<egen, Angestellte unel Geschäftsführer

kleinerer, mittlerer und größerer Kranken¬

kassen «aus de-n vei schie-denste-n Teilen

Deutschland Das «aber muß vor allem gesagt

werden, unter eh-r Reisegesellschaft beestand

nach kurzer Zeit der Fühlungnahme der b<est

harmonische »md kollegiale Ion, der nun ein¬

mal zur Hebung dei Stimmung- bei einer

solchen Re ise unbeedingl notwendig ist.

Wir versammelten uns am 14. Juli in Magde¬
burg. Von hier aus begann unsere Reise, < 1 i* -

in Wien endete. Die* Reise verfolgte* denZweeck,
die- Teilnehmer sozialpolitisch fortzubilden und

gleichzeitig Sehenswürdigkeiten und Schön¬

heiten eler besuchten Städte und deren Um¬

gebung, sowa-it als es in den wenigeui lagen

möglich war, kennenzulernen. Wir wählten uns

in Magdeburg zunächst einen Reiseführer in

dein Kolleegen vom Hoff, Lübeck, der dann

auch außerordentlich gewissenhaft, fn undlich

und [eedermann entgegenkommend seines Amtes

gewaltet hat. Dea Vorstand unser<es ZdA. hatte

den Koll n Lepinski von Berlin zu einer Be¬

grüßung und zur Organisierung der Reise ent¬

sandt. Alsdai wurden wir von dem Stadt¬

verordneten und Kommunalsekretär Hei i n

Krummenerl gleichzeitig im Namen der x it

Magdeburg und des Bildui .

der

SPD. begrübt. Anseht nd fand eine Besichti-

ler AI en ()rtskrankenk •

_

I

bürg in ihrem 1927 fertiggestellte neuen Gee-
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11. Sancken, Magdeburg,

Rechtsprechung.
1 ntscheidungen aus der Unfallversicherung

537 RV< >. Abs. I X-. \. B uui

reiten, vom I lau- walter an •

anve rti n 1 lau u j i fü!
.

¦ • werden als gewerbsmäßige B ul

n (Se tstelle Be ufsg •

fte ). (EuM. B L 27 S. 193.)

>J 5 >(d> RV<). Beu j

ein w ii tschaftl
is in

_
zwische n B

teht, ist die unü

ufmi ise heen P ils für i Be
it von entsch» B (& s-

Ih- de-r Berul nosse haften). (EuM. Bd. 27

207.)

I 547 RV<). I)< r ufsk
le r | len haltet nu B

_

• i >ssenschal die K khe
Be se häftig untj I

utsL ße
ursacht ist. (EuM. Bd. 21 S. 196.)

17 RV( iblui
ch die Bese Se

ad k» Bei ufski V
N Ve m II. I

!9. (EuM. B 27 S. 197.)

55 RV< >. Abs I S 2. Be
Witwe tei Berücl

Art. 145 / V

Unfall
25. (FuM. Bd. 27 ».)

4 R V< K V fii A

barl RV I I

Vul
in 'N

h Bei ufsg • ifte (I uM.
.7 S .

^ nun RVO. Gründe fii Am me einet

ebsstillegung irn Geegensatz zu bloßer Be-
ebsverleeguntj (Schie le Berufsgep-

hafte ). (EuM. Bd. 27 S. 211.)

^ 668 RVO. Vo / gen für Aendee-
. in ufsge i ftlie en Xu-

aagkei; von B soi I Eini¬

gt!! _• ui tc n voi lieegt (S< ls-
stelle Berufsge lei ). (FuM.

B L 27 S. 21 1.)
RVt ). I) fu Umwandlu

I ift :. ; • r Meierei in

u Ftlichen B n gestände
eine ge Geesellse haft mit !>? -

Haftu be ft i ht i rtwei

berul haft-
s 11 (Sc • !s-

stelle der Berufsgenossenschaft<en). (EuM.
27 S. 216.)

§ --Tu RV< ). Dem VI
. steht en die Straf-

s VA. üb Ve
Ve IIa tllverhüt

I 5 ( >VA. Ul
'

I de
RVA. (LVA.) zu. (F..M. Bd. 27 5 21ä I

?12 RV< >. Strafverfü
Pe i.. (iebie I I *js-

RV< K i He

912 RV< ' 11 ¦

1 I (I;u.M. Ii

S. 222.)

1505, 1506 RV< y \ lebe v

•I m Ersatz I

\
He ($ 1505) ui :üi

d •

(I M. 1 7 ^> 221 I

AM



S 1700 RVO. Nr. 7. Ist in einer 1' he

ls Vorlieegen eines Betriebsunfalls, die Ver-

si< nschaft, dei Befund und dei ur-

liche Zu Beschwe mit

i unbestritten, und hat dei Vir. die

ligung lediglieh deshalb abgelehnt, weil

werbsfähigkeit des Verh tzten durch die*

I Ii i illfolf ichtigt sei, so ist e-

kurs el Entscheidung des OVA.,
m Verletzten eine vorläufige Rente

ruerkam wiid, unzul weil nichl de

Grund, sondern en Grad de Ansprüche
streitig ist. (FuM. Bd 27 S. 228.)

| 1503 RV< I Abs. 1. Keine- Verpflichte
dei Traget dt-r Unfallversicherung, den Kran¬

kenkassen elen Eingang eler Unfallanzeige
freigemachter Antwortpostkarte zu bestätig«

(EuM. Ur. 27 S. 235.)

8 1542 RVO. De-r Anspruch des Verletzt«

aut Schmerze; ld geht nicht auf den VI
übe r, wohl aber eler Anspruch auf Entschäe

gung- fiir Arzt- unel Apotheke kosten (R(
(FuM. Bd 27 S. 237.)

$ \Y>9 RVO. De-r Versichertc kann s:

durch falsche- Angaben bei eler Unfällen.tei

suchung eles Betrügers schuldig machen (R(j
(I:uM. Bd. 27 S. 244.)

Zusammei ige stellt von Frnst Schönleu

Adlershof.

[aufgaben und Lösungen

I)i die Motverordnui immer neue Zweifelsfragen aufwirft, haben war unsere heutigen
\ufgaben nochmals dei Notverordnung entnommen. Die- Lösungeen werdeen in de-r nachstei

Die SchriftleutunNummei ^ ei öffentliche

1. Aufgabe.
Dei Arbeitgebei X. beschäftigt eineen Eiand-

lungsge hilfen • n ein feste-s Monatsgehalt.
An» 4. August 1930 wurde der Handlunj

hilfe wegen ein« Ohrenleidens arbeit

unfähig. Wahrend «ler Dauer seines se-chs-

gen Gehaltsbezuges beze ei auf Grün«!
«les $ 1 Vbs. 1 RVO. (in der Fassung de-r

Notverordnung vo ». Juli lr'30) von dei
Krankenkasse kein Krankengehl. Am 14. Sep-
tembei bei der Gehaltsanspruch fort, vom

nächstfolgenden läge- ab erhielt dei Erkrankte
das satzungsmäßige Krankengeld Mit Abiaul
«h-s 3. ptembei (Sonntag) wurde dei

Handlungsgehilfe arbeitsfähig erklärt, muhte

aber noch in ärztlicher Behan«llun bleibe-n.
< .«stutzt auf dem ^ 1SJ Abs. 2 (in «ler Passung
«lei Notveroidnung) zahlte «lie- Krimkenkasse
«lein Handlung hilfen «las Krankengeld nur

bis zum 27. September. Daraus entwickelte
sieh ein Beitragsstreit. Dm- Kiankenkasse- will

nur für «lie* Ze at des K r a n k e n g e- I ei -

z u g e die Beitragsfreiheil erke nen,

während <h-r Arbeitgebe :ie Beitragsfreiheit
aut «li«- (iesamtdauei «ha A r bei tsunf ähi g-
keit ausgedehnt wissen will. Lediglich für
«h-n h-tzten lag dei Arbeitsunfähigkeit, den

September, erkenn! der Arbeitgeber seine

Beitragspflicht an. Ai beitgebei und Kranken-
kasse stutzen sich aut den > 383 RVO.J die
Kiankea.kassr erklärt, dafi Arbeitsunfähige aui

beitragsfrei se-ien, w<enn sie Krankengeld und
Krankeenpfle (odei Ki ank«enhausbehandlur
erhalteen.

I : Besteht ein«* Beitragsfreiheil tin die
I )au»a de Ai beitsunfähigkeit, we-nn

• I . welche Zeiträume

gewährt als

Ki anken-*zum

2. Aulgabe.
D Ol tski anke nkasse A.

Mein hast u F uiuili' nzuse hläge
\d, I e i dui« ii Satzung, d

. Ansprue ui d rhöhte Leistung erst

nach V( i r 1 •• i t von « hs Monate
em Beitritl entsteht. Am I. Oktobe *30

meldet sich «las Kassenn ied Krause arbeits¬

unfähig krank und beansprucht das erhöht

Krimkengeld Krause- gehört eler Krankei
kasse A. se it dein I. August als Mitglied an

Vorheer war er vom 1. März bis 30. Juni bei
ch Beti ie bskrankenkasse- B. versichert und

während dieser Zeit vom 1. Mai bis 31. Mai

arbeitsunfähig krank. Da Krause vorhe

Ibständiger Gewerbeetreibender war, hatte e

von eler Betriebskrankenkasse als Kranken

Unterstützung nur die Regelleistungen erhalt-

Beide Krankheite-n stellen se-lbstänelige Ve a

Sicherungsfälle dar; sie sind deshalb nichf

zusammenzuziehen. Die Ortskran kenkasse A

will «lern Versicherte-n die Gewährung de
Familienzuschläge nicht zubilligen, weil de
Versicherungsfall schon innerhalb eler sechs

monatigen Wartezeit nach elem Beitritt eing*
tre-ten ist unel Krause- weder bei de-r e inen noch
bea eler aneleren Kasse* einen Anspruch aut

Mehrleistungen erworben hatte.

Frage: Steht elem Ve-rsicherten ein An

spruch auf elas erhöhte Krankengeld zu?

3. Aufgabe*.
In Weibbach wedme-n etwa 300 Frauen un

Mädchen, die jahraus, jahrein in Industrieort

ai beiten, die- zu dem Bezirk der Allgemein«
< htskrankenkasse Schwarztal gehören. Sech

bis acht Wochen vor ehr Entbindung gebe
diese Beschäftigten in eler Regel ihr Beschäl

tigungsvei hältnis auf, erhalten elurch Weiter

\ ersicherung ihren Anspi uch auf Wociu

hilfe und werden seit dem Inkrafttreten d'

Notverordnung auf Grunel de-s § 313 b RV(

von der AOKK. Schwarztal der AOKK. Weil
buch überwiesen. D Kasse sträubt sie

n die Aufnahme- eler Schwangeren, weil si

befürchtet, durch die Fntbindungskosten aub-

ordentlich belastet zu we*r«len. Sie möchte nt

wissen,
1. ob sie- elie* Sc*bwaiigei e n als freiwillig

Mitglieder aufnehmen mub,
die Wochenhilfe zu leisteen hat,

3. ob ihr, wenn ihr die Unterstützungspflie
obliegt, n Ersatzanspruch gegen cl

AOKK. Schwarztal zusteht.

2.

h "•" I ei Sei. : Jo nun. — Verlag des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban).
Drutk: Vorwärts Hu-hdrutkerei Paul Singer & Co. — Sämtlich in Beriin.
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Dieses Wort ist Ihnen als Praktiker der Sozialversicherung

geläufig. Auch für Ihr persönliches Handeln muß dieser Grund¬

satz gelten. ALTER und INVALIDITÄT brauchen immer

eine wirtschaftliche Existenzsicherung.

Zur Rente der Angestelltenversicherung gehört unbedingt
ein beträchtlicher Zuschuß. Durch Vorsorge in jungen

Jahren schaffen Sie sich eine Hilfe durch das Ruhegeld
der Pensionskasse des ZdA.

Geringen Beiträgen stehen unüb ertroffe ne Leistungen gegenüber:

Beiträge: 1 Leistungen:
Monatlich im voraus sind fUr jeden Das Ruhegeld beträgt nach einer

Anteil zu zahlen: Beitragsleistung von:

Ja Anteil jährlich
bei Eintritt bis zum 30.

bei Eintritt nach dem 30.

bei Eintritt nach dam 35.

5 Jah

7

ren 150 RM.

160 ,

g 170 ,

If

11

13

15 i

180 .

¦

If

f
190 ,

200
,

17
» 210

, f

bei Eintritt nach dem 40. 19 220
, 1

21
„ 230

,If

23 „ 240
,If

Alle Uber 30 Jahre alten Mitglieder 25
» 250

,a

haben mindestens 2,— RM. Witwenrente beträgt 50 v. H..
zu zahlen.

Waisenunterstützung 15 bis 25 v. H.

Die Höchstanteilzahl Ist 5 Anteile des Ruhegeldes.

Beitrittserklärungen

nimmt entgegen:

Pensionskasse desZentralverbandes

der Angestellten
Hauptgeschäftsstelle: Berlin SO36, OranienstraBe40 41


